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Editorial
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

damit die Europäische Union gut aus der Coro-
na-Krise kommt, braucht es eine kraftvolle und soli-
darische Antwort auf die mit der Krise einhergehen-
den Herausforderungen. Deshalb haben Frankreich 
und Deutschland vor einem Jahr einen europäi-
schen Wiederaufbaufonds vorgeschlagen, mit dem 
die EU-Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden 
sollen, in die Zukunft zu investieren. Im Rahmen 
der deutschen Ratspräsidentschaft wurde der Wie-
deraufbaufonds mit einem Volumen von 672,5 Mil-
liarden Euro vereinbart. Damit erhalten die europä-
ischen Volkswirtschaften die notwendige Kraft, um 
nach der Krise wieder in Schwung zu kommen. So 
werden sie zukunftsfest gemacht. In den vergange-
nen Monaten wurden die entsprechenden nationa-
len Pläne in den europäischen Staaten erarbeitet. 
Ende April 2021 hat das Bundeskabinett den Deut-
schen Aufbau- und Resilienzplan (DARP) beschlos-
sen, in dem die konkreten Vorhaben für Deutschland 
in Höhe von 25  Milliarden  Euro festgelegt werden. 
Das ist der Betrag, der Deutschland aus dem Wieder-
aufbaufonds zufließt. 90 Prozent der deutschen In-
vestitionen konzentrieren sich auf die Zukunftsfel-
der Klimaschutz und digitale Transformation. Diese 
Ausgabe des Monatsberichts beleuchtet den DARP 
mit einem Schlaglicht genauer.

Neben der Bewältigung der Pandemiefolgen ist der 
Klimaschutz die große Aufgabe unserer Zeit. Das 
hat der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
vom 29.  April  2021 noch einmal deutlich gemacht. 
Die Bundesregierung hat schnell gehandelt und 
am 12.  Mai  2021 das Klimaschutzgesetz angepasst. 
Deutschland soll bis spätestens  2045 klimaneutral 
sein, weshalb auch die Klimaziele für 2030 (65 Pro-
zent) und  2040 (88  Prozent) angehoben werden. 
Diese Ziele sind ambitioniert. Damit sie erreicht wer-
den, müssen sich klimafreundliche Technologien in 
der Breite durchsetzen. Dafür müssen jetzt die nöti-
gen Investitionen getätigt und es muss sichergestellt 
werden, dass die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite 
den Weg zu einer klimafreundlichen Wirtschaft mit-
geht – und mitgehen kann.

Einen Teil dazu beitragen kann ein auf Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit ausgerichteter Finanzmarkt. 
Die Bundesregierung hat Anfang Mai 2021 die Sus-
tainable Finance-Strategie beschlossen, um drin-
gend notwendige Investitionen für Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit zu mobilisieren und zugleich 
die zunehmenden Klimarisiken für das Finanzsys-
tem zu adressieren. Die Strategie steht für einen fun-
damentalen Paradigmenwechsel im Finanzsystem, 
mit dem Klimaschutz und Nachhaltigkeit zentrales 
Leitmotiv werden. Auf diese Weise soll Deutschland 
zu einem führenden Sustainable-Finance-Standort 
ausgebaut werden. Dabei kann sich Deutschland mit 
der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau be-
reits auf eine der weltweit führenden transformati-
ven Förderbanken stützen. Sustainable Finance wird 
außerdem ein wichtiges Thema bei der deutschen 
G7-Präsidentschaft 2022 sein.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 

 
Wolfgang Schmidt  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Erholung und Modernisierung – Der Deutsche 
Aufbau- und Resilienzplan

 ● Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union handeln kraftvoll und solidarisch, damit alle gut aus 
der Corona-Krise kommen. Vor einem Jahr haben Frankreich und Deutschland einen europäi-
schen Wiederaufbaufonds vorgeschlagen, auf den sich dann die Mitgliedstaaten im Rahmen der 
deutschen Ratspräsidentschaft verständigt haben. Die europäische Aufbau- und Resilienzfazilität 
hat ein Volumen von 672,5 Milliarden Euro, von denen 312,5 Milliarden Euro als Zuschüsse den 
Mitgliedstaaten zufließen. Sie soll die europäischen Volkswirtschaften nach der Krise wieder in 
Schwung bringen und sie gleichzeitig zukunftsfest machen.

 ● Die Umsetzung dieses Fonds für Deutschland hat das Bundeskabinett mit dem Deutschen 
Aufbau- und Resilienzplan Ende April beschlossen. 90 Prozent der verfügbaren Mittel fließen in 
Investitionen für Digitalisierung und den Klimaschutz. Auch die anderen europäischen Länder 
richten ihre Investitionen auf diese Zukunftsfelder aus. Damit stärkt der europäische Wiederauf-
baufonds langfristig die Zukunftsfähigkeit Europas und damit auch Beschäftigung und Wohl-
stand.

Ein großer Schritt für Europa

Die Corona-Krise hat eindeutig gezeigt: Europa 
handelt in dieser Pandemie solidarisch. Die Reak-
tion auf die Krise ist geprägt von gegenseitiger Un-
terstützung und gemeinsamem Handeln. Im Früh-
jahr 2020 haben Deutschland und Frankreich den 
Impuls für einen europäischen Aufbaufonds gege-
ben, der die europäischen Programme zur Finan-
zierung von Kurzarbeit und die Hilfen des neu aus-
gerichteten Europäischen Stabilitätsmechanismus 
komplettiert.

Das aus diesem Impuls entstandene europäische 
Aufbauprogramm („Next Generation EU“), auf das 
sich die EU-Mitgliedstaaten im Rahmen der deut-
schen Ratspräsidentschaft verständigten, ist ein 
großer Schritt nach vorne. Mit seinem Volumen 
von 750  Milliarden Euro hat es die notwendige 
Kraft, die europäischen Volkswirtschaften nach der 
Krise wieder in Schwung zu bringen und sie gleich-
zeitig zukunftsfest zu machen.

Das zentrale Instrument des Programms „Next Ge-
neration EU“ ist die Aufbau- und Resilienzfazilität 
(Recovery and Resilience Facility, RRF) mit einem 
Volumen von 672,5  Milliarden Euro. Davon wer-
den 312,5 Milliarden Euro als Zuschüsse ausbezahlt, 
der Rest kann als Kredit bereitgestellt werden. Da-
mit werden in den nächsten Jahren in Europa und 
Deutschland die Investitionen in den Klimaschutz, 
die Energiewende und neue digitale Technologien 
massiv verstärkt. Denn die Jobs von morgen kön-
nen nicht mit Konzepten von gestern gesichert 
werden. Deshalb muss alles, was nach der Krise auf-
gebaut wird, zugleich Lösungen für die großen He-
rausforderungen unserer Zeit bieten und die Trans-
formationen der beginnenden 20er  Jahre gerecht 
gestalten.

Die Europäische Union (EU) wird für die Finanzie-
rung des Fonds selbst Mittel an den Finanzmärk-
ten aufnehmen, um die Pandemie und ihre gravie-
renden wirtschaftlichen Folgen zu bekämpfen. Die 
Mitgliedsstaaten der EU beweisen damit, dass sie in 
der Krise solidarisch füreinander und für das eu-
ropäische Projekt einstehen. Zugleich wirken sie 
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damit einem weiteren wirtschaftlichen Auseinan-
derdriften in der EU entgegen, das den politischen 
Zusammenhalt bedrohen würde und Gift für den 
Binnenmarkt wäre, von dem Deutschland in be-
sonderem Maße profitiert. Der Deutsche Bundes-
tag hat das Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsge-
setz mit einer breiten Mehrheit verabschiedet und 
somit den Weg dafür freigemacht, dass die Mittel 
aus dem Aufbauinstrument nun zügig bereitge-
stellt werden können. Deutschland hat damit ein 
wichtiges Zeichen für ein starkes, souveränes und 
solidarisches Europa gesetzt.

Ein Transformations-
beschleuniger

Die Mittel aus der RRF sollen der wirtschaftlichen 
Erholung dienen, aber zugleich die Widerstands- 
und Zukunftsfähigkeit der  EU durch Reformen 
und Investitionen stärken. Dabei sollen besonders 
der ökologische und digitale Wandel sowie der so-
ziale Zusammenhalt im Fokus stehen. Um Mittel 
aus der RRF zu erhalten, müssen die Mitgliedstaa-
ten der EU sogenannte Aufbau- und Resilienzpläne 
entwickeln, in denen sie Schwerpunkte für Investi-
tionen und Reformen definieren.

Deutschland stehen aus den Zuschüssen insgesamt 
gut 25 Milliarden Euro zur Verfügung. In den ver-
gangenen Monaten hat die Bundesregierung einen 
ambitionierten Plan erarbeitet, für welche kon-
kreten Vorhaben die Mittel eingesetzt werden sol-
len. Diesen Deutschen Aufbau- und Resilienzplan 
(DARP) hat das Bundeskabinett Ende April  2021 

beschlossen. Bereits einen Tag später wurde er 
an die Europäische Kommission zur Prüfung 
übermittelt.

Die Bundesregierung hat sich schon früh mit um-
fangreichen Hilfen schnell und kraftvoll gegen die 
ökonomischen und sozialen Verwerfungen der 
Pandemie gestemmt. Bereits im Juni  2020 hat sie 
ein zielgerichtetes und umfassendes Konjunktur-
programm auf den Weg gebracht. Dies war ein er-
folgreicher Beitrag dazu, dass Deutschland gesamt-
wirtschaftlich bisher vergleichsweise gut durch die 
Krise gekommen ist. Mit dem DARP wird Deutsch-
land mit Investitionen in die digitale Infrastruktur, 
in den Klimaschutz und in klimafreundliche Mobi-
lität weiter modernisiert.

Der Deutsche Aufbau- und 
Resilienzplan

Der DARP zeigt klar in Richtung Zukunft: Gut 
40 Prozent der Mittel des DARP sollen in den Kli-
maschutz und die Energiewende fließen. Über die 
Hälfte wird für den digitalen Wandel und die Di-
gitalisierung der Bildung eingesetzt. Gleichzeitig 
wird mit dem DARP gezielt unser öffentlicher Ge-
sundheitsdienst gestärkt und die Forschung und 
Weiterentwicklung von Impfstoffen unterstützt. 
Auch enthält der DARP Projekte für eine moderne 
öffentliche Verwaltung, insbesondere für bessere 
und schnellere Verwaltungs- und Genehmigungs-
verfahren. Viele der im DARP enthaltenen Projekte 
kommen dabei direkt Ländern und Kommunen 
zugute.
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Die sechs Schwerpunktbereiche 
des DARP

Klimapolitik und Energiewende

Mit einem Anteil von gut 40 Prozent am Gesamt-
volumen des DARP ist dieser Bereich der quantita-
tiv bedeutendste Schwerpunkt und erfüllt das Ziel 
der EU, dass mindestens 37 Prozent der Mittel aus 
dem Aufbaufonds in den Klimaschutz fließen sol-
len. Mit den Mitteln des DARP wird Deutschland 
die Wasserstoffforschung ausbauen und den Un-
ternehmen den Übergang in die Wasserstoffwirt-
schaft erleichtern.

Deutschland wird die Mittel des DARP zudem nut-
zen, um weitergehende Maßnahmen für eine kli-
mafreundliche Mobilität umzusetzen. Hier kommt 
der Elektromobilität die zentrale Rolle zu. Deutsch-
land wird insbesondere den Kauf von elektrisch an-
getriebenen Pkw, Bussen und Schienenfahrzeugen 

durch zusätzliche Kaufanreize fördern und den 
Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur vorantreiben.

Mit einem umfassenden Bundesprogramm fördert 
die Bundesregierung zudem den Um- und Neubau 
privater und öffentlicher Bauten auf einem Ener-
gieeffizienzniveau, das deutlich über den gesetzli-
chen Mindeststandards liegt.

Digitalisierung der Wirtschaft und 
Infrastruktur

Das Thema Digitalisierung durchzieht den ge-
samten DARP. Insgesamt tragen über 50  Prozent 
der Ausgaben zum digitalen Wandel bei. Somit 
wird die europäische Mindestquote von 20  Pro-
zent weit übertroffen. Die erfolgreiche Digitalisie-
rung von Wirtschaft und Gesellschaft wird künftig 
ein noch wichtigerer Erfolgsfaktor im internatio-
nalen Standortwettbewerb sein. Deutschland wird 
mit der Datenstrategie der Bundesregierung einen 

Anteile der Ausgaben im Deutschen Aufbau- und Resilienzplan
in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Klimapolitik und Energiewende Digitalisierung der Wirtschaft und Infrastruktur

Moderne öffentliche Verwaltung und Abbau von Investitionshemmnissen Bildung

Stärkung eines pandemieresilienten Gesundheitssystems Maßnahmen zur Stärkung der sozialen Teilhabe

10

Abbildung 1
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wichtigen Beitrag leisten. Die Strategie wird daten-
getriebene Innovationen fördern und die Bereit-
stellung und verantwortungsvolle Nutzung von 
Daten verbessern.

Die Digitalisierung der Schiene wird mit dem 
Schnellläuferprogramm vorangetrieben, das Stell-
werks- und Bahnübergangstechnik durch Siche-
rungsanlagen der neuesten digitalen Generation 
ersetzt. Das Investitionsprogramm Fahrzeugher-
steller/Zulieferindustrie fördert Investitionen so-
wie Forschung und Entwicklung in neue Produk-
tionsanlagen und Industrie 4.0.

Digitalisierung der Bildung

Nicht erst die Corona-Krise hat offengelegt, dass 
Deutschland im Bereich digitaler Bildung vor er-
heblichen Herausforderungen steht. Das betrifft 
sowohl die Endgeräteinfrastruktur und Plattfor-
men als auch die zu deren Nutzung nötigen Kom-
petenzen. Die digitale Bildungsoffensive soll die 
Möglichkeiten und Potenziale der Digitalisie-
rung für den Einzelnen und die Gesellschaft aus-
zuschöpfen helfen, gerechte Bildungschancen un-
abhängig von Elternhaus und Herkunft eröffnen 
und den zukünftigen Arbeitsmarkterfolg aller jun-
gen Menschen befördern. Deutschland nutzt damit 
die durch die RRF bereitgestellten Mittel gezielt, 
um Arbeitskräfte auf den digitalen Wandel vorzu-
bereiten, den Strukturwandel aktiv zu unterstützen 
und so die soziale und territoriale Konvergenz zu 
erhöhen.

Stärkung der sozialen Teilhabe

Mit den Mitteln aus dem DARP wird die soziale 
Teilhabe gestärkt, z. B. durch den massiven Ausbau 
der Kinderbetreuungsinfrastruktur, das Programm 
„Ausbildungsplätze sichern“ sowie das kürzlich 
beschlossene Programm zur „Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern mit pandemiebeding-
ten Lernrückständen“ im Rahmen des „Aktions-
programms Aufholen nach Corona für Kinder und 
Jugendliche“. Zudem hat die Bundesregierung für 

das Jahr 2021 eine „Sozialgarantie“ ausgesprochen, 
mit der die Sozialversicherungsbeiträge bei maxi-
mal 40 Prozent stabilisiert werden. Dies stützt die 
Einkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen.

Pandemieresilientes Gesundheitssystem

Die Bundesregierung wird als Teil des DARP u.  a. 
den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst 
unterstützen. Dieser umfasst die personelle, digi-
tale und technische Stärkung des öffentlichen Ge-
sundheitsdiensts. Das Zukunftsprogramm Kran-
kenhäuser hat zum Ziel, notwendige Investitionen 
in moderne Notfallkapazitäten sowie eine bessere 
digitale Infrastruktur zu fördern. Mit einem Volu-
men von 3 Milliarden Euro ist dies die größte Ein-
zelmaßnahme im DARP. Durch Förderung einer 
beschleunigten Forschung und Entwicklung drin-
gend benötigter Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 
trägt der DARP auch zur akuten Bekämpfung der 
Pandemie bei.

Moderne öffentliche Verwaltung und Abbau 
von Investitionshemmnissen

Deutschland wird die Verwaltungs- und Geneh-
migungsverfahren für öffentliche und private In-
vestitionen verbessern. Weiterer Schwerpunkt 
des DARP ist daher der Abbau von Investitions-
hemmnissen in Deutschland. Mit dem Onlinezu-
gangsgesetz wird ein flächendeckendes digitales 
Verwaltungsangebot in Deutschland geschaffen. 
Diese großangelegte Reform soll insbesondere die 
nutzerfreundliche und rechtssichere Digitalisie-
rung von Verwaltungsleistungen ermöglichen. Zu-
dem wird der Ausbau der Beratungsleistungen der 
Agentur PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH 
vorangebracht. Zielgruppe der Maßnahme ist da-
bei insbesondere die kommunale Verwaltung. Die 
Beratungsleistungen der  PD zielen vor allem dar-
auf ab, die Passgenauigkeit von Förderprogrammen 
durch eine stärkere Einbindung der Zuwendungs-
empfänger zu erhöhen.

11



EU-Aufbaufonds BMF-Monatsbericht 
Mai 2021Erholung und Modernisierung – Der Deutsche Aufbau- und Resilienzplan

Grenzüberschreitende Projekte

Über ausgewählte Maßnahmen des Konjunktur-
programms hinaus möchte die Bundesregierung 
die durch die RRF bereitgestellten Mittel auch für 
zusätzliche Maßnahmen nutzen. Sie plant insbe-
sondere drei von Deutschland und Frankreich ge-
meinsam initiierte „wichtige Projekte von ge-
meinsamem europäischem Interesse“ (Important 
Projects of Common European Interest, IPCEI) in 
den Bereichen Wasserstoff, Mikroelektronik und 

Kommunikationstechnologien sowie Cloud und 
Datenverarbeitung. Sie stehen neben Frankreich 
und Deutschland allen anderen EU-Mitgliedstaa-
ten offen. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass 
mit diesen Projekten als Teil des DARP ein wichti-
ger Beitrag zu einer grenzüberschreitenden Tech-
nologiezusammenarbeit in für die Zukunft der 
EU zentralen Handlungsfeldern geleistet wird. Die 
IPCEI dienen explizit dem Ziel der europäischen 
Fazilität, die Widerstandsfähigkeit von kritischen 
Wertschöpfungsketten in der EU zu stärken.

12
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Im Interview: Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär für 
Europa- und Finanzmarktpolitik

Im August 2020 haben wir im 
Interview des Monatsberichts 
über die Entscheidung der EU 
gesprochen, für die Erholung 
Europas nach der Corona-Pan-
demie einen europäischen 
Aufbauplan auf den Weg zu 
bringen. Wo stehen wir jetzt?

Unter deutschem Vorsitz ist es Ende vergangenen 
Jahres gelungen, eine politische Einigung zwischen 
Rat und Europäischem Parlament zu erzielen. Da-
raus entstand die Grundlage für eine europäi-
sche Aufbau- und Resilienzfazilität (Recovery and 

Resilience Facility, RRF). Die entsprechende Verord-
nung konnte Anfang dieses Jahres in Kraft treten. 
Das ist für einen europäischen Rechtssetzungspro-
zess ein sehr hohes Tempo. Es zeigt: Maßnahmen 
zur Krisenbekämpfung haben Priorität!

Im Moment reichen die EU-Mitgliedstaaten natio-
nale Aufbau- und Resilienzpläne ein, in denen sie 
Maßnahmen darlegen, für die sie die europäischen 
Hilfsgelder verwenden wollen. Die Europäische 
Kommission wird diese Pläne prüfen und dem Rat 
zur Zustimmung vorlegen. Wir sind zuversichtlich, 
dass die ersten Mittel zur Unterstützung der wirt-
schaftlichen Erholung dann ab Sommer an die Mit-
gliedstaaten ausgezahlt werden können.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staatssekretär Dr. Jörg Kukies 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Warum sind Sie zuversichtlich, 
dass die Mitgliedstaaten und 
die EU mit dieser Unter-
stützung gestärkt aus der Krise 
hervorgehen werden?

Die Aufbau- und Resilienzfazilität wird uns hel-
fen, schneller aus der Krise herauszuwachsen. Sie 
soll außerdem zukünftiges Wirtschaftswachstum 
sicherstellen. Mitgliedstaaten sollen dafür die be-
reitgestellten Gelder auch für strukturelle Her-
ausforderungen verwenden. Für Deutschland ste-
hen dabei ganz besonders die Digitalisierung und 
der Klimaschutz im Fokus. Daneben sind die Mit-
gliedstaaten auch dazu aufgerufen, Mittel in den 
Bereichen einzusetzen, die für die langfristige wirt-
schaftliche Entwicklung der einzelnen Länder und 
der  EU insgesamt besonders förderlich sind. Das 
Europäische Semester, also der Prozess der wirt-
schaftspolitischen Koordinierung in der EU, ist da-
für die Grundlage.

Können Sie uns kurz erklären, 
woher die Mittel kommen, mit 
denen die EU das gewaltige 
Wiederaufbaupaket finanziert?

Das gesamte Aufbauinstrument „Next Genera-
tion  EU“, von dem die Aufbau- und Resilienzfazi-
lität den größten Teil ausmacht, hat ein Volumen 
von rund 750  Milliarden Euro. Die Europäische 
Kommission wird zur Finanzierung des Instru-
ments bevollmächtigt werden, bis zum Jahr  2026 
Kredite am Kapitalmarkt aufzunehmen und zu 
diesem Zweck im Namen der Europäischen Union 
Anleihen zu begeben. Danach muss das Geld konti-
nuierlich bis zum Jahr 2058 zurückgezahlt werden. 
Sollten über die Aufbau- und Resilienzfazilität Kre-
dite von einzelnen Mitgliedstaaten in Anspruch ge-
nommen werden, müssen diese sie auch zurück-
zahlen. Die Zuschüsse im Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität sowie die Programmaufstockun-
gen im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens 

werden über den EU-Haushalt zurückgezahlt. Um 
dies für alle Mitgliedstaaten leichter zu gestalten, 
ist es das Ziel, den EU-Haushalt mit neuen Eigen-
mitteln auszustatten. In diesem Sommer wird die 
Europäische Kommission drei Vorschläge dafür 
vorlegen, und zwar für ein CO2-Grenzausgleichs-
system, eine Digitalabgabe und ein erweitertes 
EU-Emissionshandelssystem.

Wie bewerten Sie die von 
Deutschland gesetzten 
Schwerpunkte im Aufbau- und 
Resilienzplan?

Der Deutsche Aufbau- und Resilienzplan zeigt klar 
in Richtung Zukunft. Mit Investitionen in die digi-
tale Infrastruktur, in den Klimaschutz und in kli-
mafreundliche Mobilität wird die nachhaltige 
Transformation der deutschen Volkswirtschaft 
weiter vorangebracht.

Gut 40  Prozent der Mittel fließen in den Klima-
schutz und die Energiewende. Über die Hälfte wird 
für den digitalen Wandel und die Digitalisierung 
der Bildung eingesetzt. Gleichzeitig stärken wir ge-
zielt unseren öffentlichen Gesundheitsdienst und 
unterstützen die Forschung und Weiterentwick-
lung von Impfstoffen. Im Sinne einer Kohärenz von 
Investitionen und Reformen enthält der Plan kon-
krete Projekte für eine moderne öffentliche Ver-
waltung, für bessere und schnellere Verwaltungs- 
und Genehmigungsverfahren und zum Abbau von 
Investitionshemmnissen in Deutschland.

Als ausgesprochen europäisches Element initiie-
ren wir gemeinsam mit Frankreich länderüber-
greifende Zukunftsprojekte in den Bereichen 
Wasserstoff, Mikroelektronik und Kommunika-
tionstechnologien sowie Cloud und Datenverar-
beitung. Diese wichtigen Projekte von gemeinsa-
mem europäischem Interesse (Important Projects 
of Common European Interest, IPCEI) stehen allen 
anderen EU-Mitgliedstaaten offen und bringen ei-
nen europäischen Mehrwert in den Plan.

14
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Im Interview: Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär für Europa- und Finanzmarktpolitik

Sowohl dieses gesamt euro-
päische Wiederaufbau instru-
ment als auch der Vorschlag 
für eine internationale 
Mindestbesteuerung gehen 
auf gemeinsame Initiativen aus 
Frankreich und Deutschland 
zurück. Man könnte meinen, 
der viel beschriebene deutsch-
französische Motor läuft rund 
derzeit?

Ohne Zweifel: Der deutsch-französische Motor hat 
in den vergangenen Jahren in der Finanzpolitik 
eine beeindruckende Kraft auf europäischer, aber 
auch internationaler Ebene unter Beweis gestellt. 
Die beiden genannten Projekte sind gute Beispiele. 
Ende April vergangenen Jahres haben Olaf Scholz 
und Bruno Le Maire den gemeinsamen Vorschlag 

für einen EU-Aufbaufonds in Europa entwickelt. 
Was für ein wegweisendes Ergebnis daraus gewor-
den ist, haben wir eben besprochen.

Auch die Arbeiten der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
zur globalen effektiven Mindestbesteuerung ge-
hen auf eine gemeinsame Initiative der beiden Mi-
nister zurück. Ich bin froh, dass die Verhandlungen 
aufgrund der positiven Signale der neuen US-Ad-
ministration neuen Schwung erhalten haben und 
bin zuversichtlich, dass wir im Sommer ein gutes 
Ergebnis erzielen werden.

Es gibt weitere aktuelle Beispiele für die Rele-
vanz deutsch-französischer Initiativen: Nur knapp 
drei Monate, nachdem Olaf Scholz sein Amt über-
nommen hatte, legte er gemeinsam mit Bruno 
Le Maire für Meseberg eine gemeinsame Road-
map vor. Das war der Grundstein für wegwei-
sende Reform- und Integrationsschritte. Wir haben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staatssekretär Dr. Jörg Kukies 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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geliefert: ESM-Reform, Common Backstop und die 
RRF greifen zentrale Elemente des gemeinsamen 
Vorschlags für einen Eurozonenhaushalt auf. Man 
könnte die Liste noch weiter fortsetzen.

Eines ist mir dabei aber noch wichtig: Es geht 
beim deutsch-französischen Motor nicht um 
Exklusivität. Es geht uns darum, dass der Mo-
tor Impulse setzt und Zugkraft entwickelt, um 
die Gemeinschaft aller Staaten  – europäisch oder 
international – voranzubringen.

Woran werden Sie im 
Jahr 2026 denken, wenn der 
Aufbauplan ausläuft?

Ich gehe davon aus, dass der Aufbauplan in den 
nächsten fünf Jahren seine volle Wirkung entfal-
tet und Europa nicht nur einen wirtschaftlichen 
Aufschwung erleben, sondern auch weiter zusam-
menwachsen wird. Ich freue mich darauf, in den 
nächsten Jahren zur Stärkung des europäischen 
Gedankens, der mir sehr am Herzen liegt, weiter 
beizutragen und bin zuversichtlich, dass der Auf-
bauplan auch rückblickend als wichtiger Meilen-
stein bei der weiteren Integration Europas betrach-
tet wird.

Zudem glaube ich, dass wir bis 2026 deutliche Fort-
schritte auf dem Weg zu einer grüneren und digi-
taleren Wirtschaft machen werden. Dass wir unser 
Wachstumspotenzial verbessern, ist wichtig, um 
gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Spannend ist 
aus meiner Sicht auch die Frage, wie sich das Auf-
baupaket auf die Prozesse im Europäischen Semes-
ter auswirkt und wie die finanz- und wirtschafts-
politische Koordinierung weiter gestärkt werden 
kann. Spätestens 2026 beginnen auch die Planun-
gen für die EU-Förderperiode ab 2028. Hier werden 
wir die Verknüpfung mit Reformanreizen vielleicht 
auch für andere EU-Programme nutzen können. 
Ich bin mir sicher, dass wir aus den Erfahrungen 
mit dem Aufbaufonds viele Erkenntnisse gewin-
nen werden, um die wirtschaftspolitische Koordi-
nierung in Europa fortzuentwickeln. 
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Einleitung

Der Bundesminister der Finanzen Olaf Scholz hat 
am 3. Mai 2021 gemeinsam mit der Präsidentin der 
Generalzolldirektion Colette Hercher die überzeu-
gende Bilanz des deutschen Zolls für das Jahr 2020 
vorgestellt. 128,5 Mrd. € nahm der Zoll im Jahr 2020 
ein. Damit leistete er einen bedeutenden Beitrag 
zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit 
des deutschen Staats. Als Einnahmeverwaltung des 
Bundes sichert der Zoll das Gemeinwesen, fördert 
den Wirtschaftsstandort Deutschland und trägt zur 
Stabilität der Sozialsysteme bei.

Auch während der Corona-Pandemie hat der Zoll 
dafür gesorgt, dass Waren zügig abgefertigt werden 
und damit die Leistungsfähigkeit der Unternehmen 
und die Aufrechterhaltung der Lieferketten im in-
ternationalen Warenverkehr unterstützt. 2020 fer-
tigte der Zoll mehr als 250 Mio. Sendungen im Wa-
renverkehr mit Nicht-EU-Staaten mit einem Wert 
von fast 950 Mrd. € ab. Gerade bei der Einfuhr von 

persönlicher Schutzausrüstung kommt dem Zoll 
eine wichtige Aufgabe zu. Zum Schutz der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher prüft der Zoll gemein-
sam mit den Überwachungsbehörden der Länder 
die Einhaltung der Vorschriften der Produktsicher-
heit und -konformität (z. B. CE-Kennzeichnungen).

Bundesfinanzminister Olaf Scholz äußerte sich fol-
gendermaßen zur Bilanz: „Trotz Pandemie kann 
der Zoll im Jahr 2020 eine Erfolgsbilanz vorweisen. 
Ob bei der Schmuggelbekämpfung, der Warenab-
fertigung oder der Bekämpfung von Schwarzar-
beit und illegaler Beschäftigung, der Zoll steht für 
Sicherheit und Zuverlässigkeit. Bürgerinnen und 
Bürger können sich ebenso wie die Wirtschaft auf 
den Zoll verlassen. Für das Engagement und ihren 
Dienst gilt den Zöllnerinnen und Zöllnern mein 
herzlicher Dank.“

Bilanz des deutschen Zolls 2020

 ● Im Jahr 2020 nahm die deutsche Zollverwaltung insgesamt 128,5 Mrd. € ein. Davon entfielen 
u. a. 63,2 Mrd. € auf die Verbrauchsteuern und 50,8 Mrd. € auf die Einfuhrumsatzsteuer. Für die 
Europäische Union (EU) wurden Zölle in Höhe von 4,7 Mrd. € vereinnahmt.

 ● Der Zoll fertigte 2020 mehr als 250 Mio. Sendungen mit einem Wert von fast 950 Mrd. € im Wa-
renverkehr mit Nicht-EU-Staaten ab.

 ● Gerade bei der Einfuhr von persönlicher Schutzausrüstung kommt dem Zoll eine wichtige Auf-
gabe zu. Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher prüft der Zoll gemeinsam mit den 
Überwachungsbehörden der Länder die Einhaltung der Vorschriften der Produktsicherheit und 
-konformität (z. B. CE-Kennzeichnungen).

 ● Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat bei ihrem Kampf gegen illegale Beschäftigung, Schwarz-
arbeit und Sozialleistungsbetrug im vergangenen Jahr erneut Schäden in Höhe von fast 1 Mrd. € 
aufgedeckt.
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Bilanz des deutschen Zolls 2020

2018 2019 2020

I. Einnahmen für die EU

Zölle 5,1 5,1 4,7

II. Nationale Einnahmen

Verbrauchsteuern 66,3 65,8 63,2

Luftverkehrsteuer 1,2 1,2 0,3

Kraftfahrzeugsteuer 9,0 9,4 9,5

Einfuhrumsatzsteuer 59,4 60,1 50,8

Insgesamt 141,0 141,6 128,5

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Ergebnisse des Zolls 2020

Steuererhebung

Der Zoll hat im Jahr 2020 128,5  Mrd.  € Steuern 
und Zölle erhoben. Der größte Anteil entfällt mit 
63,2  Mrd.  € auf die Verbrauchsteuern. Die drei 
aufkommensstärksten Verbrauchsteuern sind die 
Energiesteuer mit 37,6 Mrd. €, die Tabaksteuer mit 
14,7 Mrd. € und die Stromsteuer mit 6,6 Mrd. €. Für 
die Europäische Union wurden Zölle in Höhe von 
4,7 Mrd. € erhoben.

Verbrauchsteuern  
sind indirekte Steuern, die auf den Ver-
brauch oder Gebrauch bestimmter Wa-
ren erhoben werden und somit die Ein-
kommens- oder Vermögensverwendung 
belasten. Zu den bundesgesetzlich gere-
gelten Verbrauchsteuern gehören die Alko-
holsteuer, die Alkopopsteuer, die Biersteu-
er, die Energiesteuer, die Kaffeesteuer, die 
Schaumweinsteuer, die Stromsteuer, die Ta-
baksteuer und die Zwischenerzeugnissteuer.

Durch den Zoll erhobene Abgaben insgesamt 
in Mrd. €

Tabelle 1
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2018 2019 2020

Prüfung von Arbeitgebern 53.491 54.733 44.702

Eingeleitete Verfahren

Eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Strafverfahren 111.004 114.997 104.787

Eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Ordnungswidrigkeitenverfahren 28.466 31.366 28.772

Übernommene Ermittlungsverfahren wegen Ordnungswidrigkeitenverfahren 30.147 32.264 28.558

Abgeschlossene Verfahren

Abgeschlossene Ermittlungsverfahren wegen Strafverfahren 108.807 115.958 106.565

Abgeschlossene Ermittlungsverfahren wegen Ordnungswidrigkeitenverfahren 52.579 57.248 52.173

Summe der Geldstrafen aus Urteilen und Strafbefehlen (in Mio. €) 33,4 36,6 29,8

Summe der erwirkten Freiheitsstrafen (in Jahren) 1.715 1.891 1.827

Summe der festgesetzten Geldbußen, Verwarnungsgelder und Verfall (in Mio. €) 49,3 57,4 46,4

Ermittelte Schadenssummen

Schadenssumme im Rahmen der straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen (in Mio. €) 834,8 755,4 816,5

Steuerschäden aus Ermittlungsverfahren der Landesfinanzverwaltungen, die aufgrund von 
Prüfungs- und Ermittlungserkenntnissen der Zollverwaltung veranlasst wurden (in Mio. €)

32,4 45,8 66,0

Gesamt-Schadenssumme aus Prüfungen und Ermittlungen der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (in Mio. €)

867,2 801,2 972,5

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Bekämpfung der Schwarzarbeit 
und illegalen Beschäftigung

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) 
ist auch im vergangenen Jahr erfolgreich gegen 
Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vorge-
gangen. Die Arbeitsergebnisse der FKS sind in An-
betracht der besonderen Rahmenbedingungen des 
Jahres  2020 insgesamt positiv zu bewerten. Zahl-
reiche Branchen (z.  B. Gaststätten- und Beherber-
gungsgewerbe, Friseurhandwerk, Messebau, Ver-
anstaltung) waren und sind weiterhin besonders 
stark von den Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie betroffen, was auch Auswirkun-
gen auf die Prüftätigkeit der FKS und die damit ver-
bundenen Arbeitsergebnisse hat. Auch der erhöhte 
Aufwand zum Schutz der Beschäftigten und Perso-
nalausfälle aufgrund von Quarantänemaßnahmen 
beeinflussen die Aufgabenwahrnehmung der FKS.

Dennoch wurden zahlreiche Schwerpunktprü-
fungen und Aktionstage, wie beispielsweise in der 
Fleischwirtschaft und der Paketdienstleistung, 

durchgeführt. Auch die Ermittlungs- und Ahn-
dungstätigkeiten wurden mit unverminderter In-
tensität fortgeführt. Hochkriminelles Verhalten, 
dubiose Firmengeflechte und undurchsichtige Be-
trugssysteme wurden weiter erfolgreich aufgedeckt.

Rund 7.400  Zöllnerinnen und Zöllner der FKS 
überprüften im Jahr  2020 mehr als 44.000  Arbeit-
geber und leiteten rund 105.000 Strafverfahren und 
fast 29.000  Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. 
Die Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren 
wegen der Nichtgewährung des gesetzlichen Min-
destlohns nach dem Mindestlohngesetz belief sich 
auf 2.684  Verfahren (2019: 3.010  Verfahren; 2018: 
2.744 Verfahren).

Warenabfertigung

Im Jahr 2020 hat der Zoll rund 250 Mio. Warensen-
dungen abgefertigt. Der Warenwert der Sendungen 
belief sich in der Einfuhr auf rund 443 Mrd. € und 
bei der Ausfuhr auf rund 503 Mrd. €.

Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung Tabelle 2
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Bilanz des deutschen Zolls 2020

2018 2019 2020

in kg

Heroin 163 938 424

Opium 36 81 35

Kokain 3.221 10.244 9.430

Amphetamine 907 1.341 1.124

Metamphetamine (Crystal) 63 146 79

Haschisch 1.158 399 1.586

Marihuana 2.987 2.632 3.346

Sonstige Betäubungsmittel 3.504 14.080 4.014

in Stück

Amphetaminderivate 581.445 1.649.794 1.133.237

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Auch während der Corona-Pandemie konnte der 
Zoll den grenzüberschreitenden Warenverkehr 
aufgrund des leistungsfähigen IT-Systems ATLAS 
sicherstellen. Bereits vor Ausbruch der Coro-
na-Pandemie wurden mehr als 99 Prozent aller Wa-
rensendungen vollständig elektronisch abgefertigt.

Brexit

Auf die Bewältigung des Brexits und den einherge-
henden Herausforderungen im Warenhandel mit 
dem Vereinigten Königreich war der Zoll bereits zu 
Jahresbeginn  2021 gut aufgestellt. Der Zoll hat si-
chergestellt, dass die Warenabfertigung nach dem 
Auslaufen der Übergangsregelungen ab dem 1. Ja-
nuar  2021 vor allem an bedeutenden internatio-
nalen See- und Flughäfen zuverlässig weiterlaufen 
kann. In Vorbereitung auf den Brexit wurden früh-
zeitig 900  zusätzliche Stellen geschaffen und mit 
ausgebildeten Zöllnerinnen und Zöllnern besetzt. 
Das Warenaufkommen ist im Jahr  2021 bereits 
massiv angestiegen. Der Handel mit dem Vereinig-
ten Königreich hatte bei der Warenabfertigung im 
1. Quartal 2021 einen Anteil von rund 30 Prozent in 
der Einfuhr und 17 Prozent in der Ausfuhr.

Bekämpfung der 
Rauschgiftkriminalität

Im vergangenen Jahr stellte der Zoll  – neben vie-
len weiteren Schmuggelgütern  – erneut teilweise 
Rekordmengen an Rauschgift sicher. Darunter wa-
ren über 9 Tonnen Kokain, mehr als 3 Tonnen Ma-
rihuana und rund 1,1 Mio. Tabletten an Ampheta-
minderivaten (überwiegend Ecstasy).

Bekämpfung des 
Zigarettenschmuggels

Im Jahr  2020 wurden rund 105  Mio. unversteu-
erte Zigaretten sichergestellt. Oft handelt es sich 
bei Schmuggelzigaretten um Produktfälschungen, 
die besondere Gesundheitsrisiken in sich bergen. 
In gefälschten Zigaretten lassen sich regelmäßig 
Giftstoffe wie Blei, Cadmium oder Arsen nachwei-
sen. Der deutsche Zoll arbeitet, ebenso wie in an-
deren Deliktbereichen, auch bei der Bekämpfung 
des Zigarettenschmuggels eng mit den Partnerver-
waltungen in den EU-Mitgliedstaaten sowie dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung und 
weiteren internationalen Institutionen wie z.  B. 
EUROPOL zusammen. Nur so lassen sich krimi-
nelle Strukturen grenzüberschreitend aufdecken 
und EU-weit verfolgen.

Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität Tabelle 3
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2018 2019 2020

Bekämpfung des Zigarettenschmuggels

Sichergestellte Zigaretten (in Mio. Stück) 62 60 105

Bekämpfung der Produktpiraterie

Fälle von Grenzbeschlagnahmen 37.698 36.324 24.333

Wert beschlagnahmter Waren (in Mio. €) 196,7 224,45 238,87

Artenschutz

Aufgriffe 1.294 1.444 1.240

Sicherstellungen (Tiere, Pflanzen, Objekte) 71.021 469.520 119.077

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Bekämpfung der Produktpiraterie

Der Zoll nimmt eine wichtige Rolle beim Schutz 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern ein. Er 
zieht Waren aus dem Verkehr, die nicht den europä-
ischen Sicherheitsstandards entsprechen und viel-
leicht sogar gesundheitsgefährdend sind. Zudem 
nimmt der Zoll eine Schlüsselrolle im Kampf ge-
gen Marken- und Produktpiraterie ein. Im vergan-
genen Jahr wurden gefälschte Waren im Wert von 
mehr als 238 Mio. € vom Zoll beschlagnahmt. Mehr 
als 70 Prozent der gefälschten Waren stammten aus 
Asien. Meist handelte es sich um Mobiltelefone, 
elektronische Ausstattung, persönliches Zube-
hör wie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck sowie 
Körperpflegeprodukte, Schuhe und Bekleidung.

Erhalt der Artenvielfalt

Bei der Ein- und Ausfuhr überwacht der Zoll 
auch die Regeln zum Schutz von rund  5.600 sel-
tenen oder vom Aussterben bedrohten Tier- und 
30.000 Pflanzenarten. Sowohl in Postsendungen als 
auch im Reiseverkehr stellte der Zoll in 1.240 Fällen 
mehr als 119.000 Exemplare geschützter Tier- und 
Pflanzenarten sowie 144  kg daraus hergestellter 
Waren sicher. Die Schwerpunkte bei den Aufgrif-
fen sowie den Ermittlungen lagen neben dem Han-
del mit Reptilien und Amphibien bei Sendungen 
mit Schmuckgegenständen und Schnitzereien aus 
Elfenbein.

Aufgriffe und Sicherstellungen im Bereich Artenschutz, Produktpiraterie  
und Zigarettenschmuggel

Tabelle 4
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Einleitung

Das Bundeskabinett hat am 21.  April  2021 das 
Deutsche Stabilitätsprogramm  2021 beschlossen. 
Im Anschluss wurde das Stabilitätsprogramm frist-
gerecht gemäß den Vorgaben des europäischen 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes an die Europä-
ische Kommission und den Ministerrat (ECOFIN) 
übersandt.

Die deutsche Finanzpolitik stemmt sich weiterhin 
kraftvoll und entschlossen gegen die wirtschaftli-
chen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Die 
schnellen und zielgerichteten Stabilisierungsmaß-
nahmen der Bundesregierung haben Einkommen 

und Arbeitsplätze gesichert. Damit hat die Bundes-
regierung maßgeblich dazu beigetragen, den Ein-
bruch der Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr 
zu begrenzen.

Ziel der Finanzpolitik der Bundesregierung bleibt 
es, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu 
schützen, Arbeitsplätze und Unternehmen zu stüt-
zen und den sozialen Zusammenhalt zu bewahren. 
Hierzu kombiniert sie umfassende Hilfsprogramme 
zur Stabilisierung der Wirtschaft mit gezielten In-
vestitionen in Zukunftsfelder. Damit schafft die 
Bundesregierung die Rahmenbedingungen für 
kräftiges und nachhaltiges Wirtschaftswachstum 

Deutsches Stabilitätsprogramm 2021: Solide 
Finanzen durch erfolgreiche Hilfspolitik

 ● Das Bundeskabinett hat am 21. April 2021 das Deutsche Stabilitätsprogramm 2021 beschlossen. 
Das Programm zeigt, dass Deutschland weiterhin finanziell gut aufgestellt ist.

 ● Die Bundesregierung hat mit massiven Hilfsmaßnahmen und einem beispiellosen Konjunk-
turprogramm eine wirtschaftliche Abwärtsspirale verhindert. Auch im laufenden Jahr stemmt 
sich die Finanzpolitik weiterhin kraftvoll und entschlossen gegen die wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Corona-Pandemie.

 ● Die Bundesregierung verfolgt als finanzpolitische Strategie eine Kombination kurzfristig 
wirkender Hilfsprogramme zur Stabilisierung der Wirtschaft und gezielter Investitionen zur 
Überwindung der Corona-Krise. Damit legt sie den Grundstein für kräftiges und nachhalti-
ges Wirtschaftswachstum nach der Corona-Krise und sichert so auch in Zukunft eine solide 
Finanzpolitik.

 ● Gemäß der aktuellen Projektion kann der gesamtstaatliche Finanzierungssaldo im Jahr 2021 
bis auf ein Defizit von rund 9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen. Die Projektion 
geht von der Annahme aus, dass alle im Bundeshaushalt vorgesehenen Ausgaben zur Bekämp-
fung der Pandemie im vollen Umfang getätigt werden.

 ● Die gesamtstaatliche Maastricht-Schuldenstandsquote wird voraussichtlich zum Ende des lau-
fenden Jahres bei rund 74 ½ Prozent des BIP liegen. In den folgenden Jahren bis zum Jahr 2025 
wird die Schuldenstandsquote wieder deutlich und kontinuierlich zurückgehen, auf voraus-
sichtlich 69 ¼ Prozent des BIP.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/F/Finanzierungssaldo.html?view=renderHelp
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nach der Corona-Krise und sichert so auch in Zu-
kunft eine solide Finanzpolitik.

Infolge des erforderlichen Umfangs der Maßnah-
men zur Stabilisierung der Wirtschaft während der 
Corona-Pandemie lag der gesamtstaatliche Finan-
zierungssaldo im Jahr 2020 bei -4,2 Prozent des BIP. 
Die gesamtstaatliche Schuldenstandsquote stieg im 
gleichen Jahr auf 69,8 Prozent des BIP. Angesichts 
weiterhin erforderlicher Maßnahmen zur Bewälti-
gung der Corona-Pandemie wird das gesamtstaat-
liche Finanzierungsdefizit gemäß Projektion im 
laufenden Jahr auf rund 9 Prozent des BIP steigen. 
Entsprechend wird auch die Schuldenstandsquote 
im Jahr 2021 nochmals steigen, auf voraussichtlich 
rund 74 ½ Prozent des BIP. In den folgenden Jahren 
bis zum Ende des Projektionszeitraums 2025 wird 
das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit zunächst 
deutlich und dann kontinuierlich sinken. Damit 
wird auch die Schuldenstandsquote in diesem Zeit-
raum kontinuierlich auf voraussichtlich 69 ¼ Pro-
zent des BIP zurückgehen.

Neben der Bewältigung der Corona-Krise verfolgt 
die Bundesregierung mit ihrer Finanzpolitik wei-
terhin ihre längerfristigen Ziele zur Modernisierung 
der Wirtschaft und Verwaltung und zur Stärkung des 
Potenzials der deutschen Volkswirtschaft. Mit dem 
Zukunftspaket des Konjunkturprogramms sowie 

weiteren strukturellen Maßnahmen trägt die Bun-
desregierung zur Verbesserung der Qualität und der 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen bei. Auch 
der Deutsche Aufbau- und  Resilienzplan  (DARP) 
im Rahmen des europäischen Wiederaufbaupro-
gramms „Next Generation EU“ mit Schwerpunkten 
u. a. in den Bereichen Klimaschutz und Digitalisie-
rung ist Ausdruck dieser Strategie.

Entwicklung der 
Staatsfinanzen

Entwicklung des 
Finanzierungssaldos

Infolge der Corona-Pandemie verzeichnete der 
Staat im Jahr 2020 – erstmals seit 2011 – wieder ein 
Finanzierungsdefizit (siehe Tabelle 1).

Dabei entfiel der überwiegende Teil des gesamt-
staatlichen Defizits im Jahr  2020 auf den Bund. 
Einschließlich seiner Extrahaushalte verzeichnete 
der Bund ein Defizit von 2,6 Prozent des BIP. Län-
der und Gemeinden zusammen wiesen ein Defizit 
von insgesamt 0,6 Prozent des BIP auf. Die Sozial-
versicherung verzeichnete ein Defizit von 1,0 Pro-
zent des BIP.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bund -2,6 -6 ¾ -2 ¼ -1 -½ 0

Länder -0,5 -¾ -¼ -¼ 0 0

Gemeinden 0,0 -½ -½ -½ -¼ -¼

Sozialversicherung -1,0 -1 -¼ 0 ¼ ¼

Staat insgesamt -4,2 -9 -3 -1 ½ -½ 0

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. Angaben für die Projektionsjahre sind auf Viertelprozentpunkte des BIP gerundet. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Finanzierungssalden nach staatlichen Ebenen
in % des BIP 

Tabelle 1
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Für das laufende Jahr wird gemäß der Projektion ein 
gesamtstaatliches Finanzierungsdefizit von rund 
9 Prozent des BIP erwartet. Der Anstieg des Defizits 
gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus 
einem Anstieg des Defizits des Bundes; dieses wird 
sich nochmals erhöhen, auf rund 6 ¾ Prozent des 
BIP. Dabei wird angenommen, dass die im Bundes-
haushalt  2021 eingeplante Nettokreditaufnahme 
in Höhe von 240,2  Mrd.  € voll ausgeschöpft wird. 
Insbesondere wird angenommen, dass auch die im 
Bundeshaushalt  2021 eingestellte „Globale Mehr-
ausgabe für Kosten im Zusammenhang mit der Be-
wältigung der COVID-19-Pandemie“ vollständig 
benötigt wird. Ohne diese Vorsorge würde das ge-
samtstaatliche Defizit im Jahr  2021 in dieser Pro-
jektion mit 7 ¾ Prozent des BIP ausgewiesen.

Projektion 
Die im Stabilitätsprogramm enthaltenen 
Projektionen der Haushaltsentwicklung al-
ler staatlichen Ebenen beruhen auf der Jah-
resprojektion der Bundesregierung zur ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung vom 
27. Januar 2021, den anhand der Projekti-
on aktualisierten Ergebnissen des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ vom 12. No-
vember 2020, dem auf dieser Basis erstellten 
Entwurf eines Nachtrags für den Bundes-
haushalt 2021 sowie dem Eckwertebeschluss 
der Bundesregierung zum Bundeshaus-
halt 2022 und zur Finanzplanung bis 2025 
vom 24. März 2021.

Im Jahr 2022 wird das gesamtstaatliche Defizit auf 
rund 3 Prozent des BIP deutlich zurückgehen. Die 
Verringerung des Defizits gegenüber dem Jahr 2021 
ergibt sich im Wesentlichen aus den auslaufenden 
Corona-Unternehmenshilfen und sonstigen tem-
porären Mehrausgaben im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung der Pandemie. Auch in den weiteren 
Jahren werden das Defizit und die Staatsschulden-
quote kontinuierlich zurückgehen.

Entwicklung der strukturellen 
Indikatoren

Der staatliche Finanzierungssaldo wird von der Fi-
nanzpolitik in erster Linie durch die Haushaltspoli-
tik, die Gestaltung von Einnahmen und Ausgaben, 
beeinflusst. Daneben wirkt jedoch eine Reihe kon-
junktureller, struktureller und außergewöhnlicher 
Faktoren, die zu großen Teilen außerhalb der di-
rekten Kontrolle der Regierungen liegen. Um den 
Einfluss und die Ausrichtung der Finanzpolitik zu 
bewerten, werden daher im europäischen Haus-
haltsüberwachungsverfahren strukturelle Indi-
katoren betrachtet. Dabei werden der strukturelle 
Finanzierungssaldo und die Entwicklung der Pri-
märausgaben im Vergleich mit der trendmäßigen 
Entwicklung des BIP bei konjunktureller Normal-
auslastung herangezogen.

Zur Ermittlung des strukturellen Finanzierungs-
saldos wird der nominale Saldo um konjunktu-
relle Einflussfaktoren und grundsätzlich um Ein-
maleffekte gemäß der EU-einheitlichen Methodik 
bereinigt. Die Maßnahmen zur Bewältigung der 
COVID-19-Pandemie werden jedoch nicht als Ein-
maleffekte berücksichtigt. Diese Vorgehensweise 
folgt dem Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion, alle diese Maßnahmen unter der Ausnahme-
klausel zu behandeln.

Auf dieser Basis lag der gesamtstaatliche struktu-
relle Finanzierungssaldo im Jahr 2020 bei -2,0 Pro-
zent des BIP (siehe Tabelle  2). Im laufenden Jahr 
wird das strukturelle Defizit auf rund 7 ¾ Prozent 
des BIP ansteigen, bevor es in den folgenden Jah-
ren wieder merklich zurückgehen wird. Das mit-
telfristige Haushaltsziel – die Einhaltung der Ober-
grenze für das strukturelle Defizit von 0,5 Prozent 
des BIP  – wird im Jahr  2024 wieder erreicht. Im 
Jahr  2025 wird der Staatshaushalt auch struktu-
rell ausgeglichen sein. Dabei wird der Eckwertebe-
schluss der Bundesregierung zur Finanzplanung 
zugrunde gelegt, einschließlich der Annahme, dass 
der darin für die Jahre 2024 und 2025 enthaltene fi-
nanzpolitische Handlungsbedarf zur Einhaltung 
der Schuldenbremse des Bundes von 4,9 Mrd. € be-
ziehungsweise 15,2 Mrd. € aufgelöst wird. Ohne die 
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Auflösung des Handlungsbedarfs läge der struk-
turelle Finanzierungssaldo im Jahr  2024 bei rund 
-½  Prozent des BIP und im Jahr  2025 bei rund 
-¼ Prozent des BIP.

Mit dem erwarteten Abbau des gesamtstaatlichen 
strukturellen Finanzierungssaldos um mehr als 
½  Prozent des BIP pro Jahr werden die regulären 
Vorgaben des – derzeit ausgesetzten – präventiven 
Arms des Stabilitäts- und Wachstumspakts zum 
strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungs-
saldo sowohl mit als auch ohne Auflösung des fi-
nanzpolitischen Handlungsbedarfs erfüllt.

Entwicklung des Schuldenstands

In den Jahren  2012 bis  2019 ging die Schul-
denstandsquote kontinuierlich zurück. Über-
schüsse im Staatshaushalt und das anhaltende 
Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre hat-
ten hierzu maßgeblich beigetragen. Zum Ende des 
Jahres  2019 sank der Schuldenstand auf 59,7  Pro-
zent des BIP (siehe Abbildung  1). Damit wurde 

der Referenzwert des Maastricht-Vertrags von 
60  Prozent erstmals seit dem Jahr  2002 wieder 
unterschritten.

Der Rückgang der Schuldenstandsquote in den Jah-
ren vor Ausbruch der Corona-Pandemie hat dazu 
beigetragen, auf die Herausforderungen durch die 
Corona-Pandemie entschlossen und kraftvoll re-
agieren zu können, ohne die Stabilität des Staats-
haushalts zu gefährden.

Infolge der Maßnahmen zur Bewältigung der Pan-
demie ist die Schuldenstandsquote im Jahr  2020 
auf 69,8  Prozent gestiegen. Im Jahr  2021 wird 
sich die Schuldenquote infolge des gesamtstaatli-
chen Defizits weiter erhöhen, auf voraussichtlich 
74 ½ Prozent des BIP. Im internationalen Vergleich 
ist dies die niedrigste Schuldenquote aller G7-Staa-
ten, selbst vor der Corona-Pandemie hatten alle 
G7-Staaten eine höhere Schuldenstandsquote. In 
den folgenden Jahren wird die Schuldenstands-
quote kontinuierlich zurückgehen, auf voraus-
sichtlich 69 ¼ Prozent des BIP im Jahr 2025.

Struktureller Finanzierungssaldo mit und ohne Umsetzung des Handlungsbedarfs
in % des BIP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Struktureller Finanzierungssaldo1 -2,0 -7 ¾ -2 ¾ -1 ¼ -½ 0

Ohne Auflösung des Handlungsbedarfs -2,0 -7 ¾ -2 ¾ -1 ¼ -½ -¼

1 Mit Auflösung des Handlungsbedarfs. Angaben für die Projektionsjahre sind auf Viertelprozentpunkte des BIP gerundet. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 2
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Europäische Vorgaben während 
der Corona-Krise

Der europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt 
verpflichtet die Mitgliedstaaten, den gesamtstaat-
lichen Haushalt mittelfristig nahezu auszugleichen 
und sich hierzu verbindliche Ziele zu setzen. Zu-
dem gibt der Pakt Obergrenzen für Haushaltsdefi-
zit und Schuldenstand vor.

Um den  EU-Mitgliedstaaten den notwendigen fi-
nanzpolitischen Handlungsspielraum zur ent-
schlossenen Bekämpfung der Pandemie einzu-
räumen, hat die Europäische Kommission am 
20. März 2020 erklärt, dass angesichts des erwarte-
ten schweren Konjunkturabschwungs die Voraus-
setzungen für die Aktivierung der allgemeinen Aus-
weichklausel eingetreten seien. Am 23.  März  2020 
stellte der ECOFIN-Rat fest, dass die Bedingungen 
für die Anwendung der allgemeinen Ausweich-
klausel des haushaltspolitischen Rahmens der Eu-
ropäischen Union (EU)  – ein schwerer Konjunk-
turabschwung im Euro-Währungsgebiet oder in 

der Union insgesamt – erfüllt seien. Mit der Akti-
vierung der allgemeinen Ausweichklausel für das 
Jahr 2020 – und später durch die länderspezifischen 
Empfehlungen auch für das Jahr 2021 – wurde den 
Mitgliedstaaten gestattet, unter Wahrung der mit-
telfristigen Schuldentragfähigkeit, vorübergehend 
von den geltenden haushaltspolitischen Anforde-
rungen im europäischen fiskalpolitischen Rahmen 
abzuweichen, um so alle notwendigen Maßnah-
men zur Abfederung der Corona-Krise ergreifen zu 
können.

Infolge des erforderlichen Umfangs der Maßnah-
men zur Stabilisierung der Wirtschaft in dieser his-
torischen Ausnahmesituation hat Deutschland im 
Jahr 2020 die Obergrenze für das Maastricht-Defi-
zit erstmals seit  2010 überschritten  (-4,2  Prozent). 
Auch die Schuldenstandsquote stieg infolge des 
starken konjunkturellen Einbruchs und der ex-
pansiven Maßnahmen zur Stabilisierung der deut-
schen Wirtschaft auf 69,8 Prozent und damit wie-
der über die Obergrenze von 60 Prozent. 

Entwicklung der Maastricht-Schuldenstandsquote von 2008 bis 2025
in % des BIP

Quellen: bis 2020: Deutsche Bundesbank; ab 2021: Projektion BMF, Stand April 2021, auf Viertelprozentpunkte gerundet
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Strategische Ausrichtung 
der Finanzpolitik der 
Bundesregierung

Die Bundesregierung wirkt mit ihrer Finanzpolitik 
darauf hin, die gesundheitlichen und wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Corona-Pandemie so ge-
ring wie möglich zu halten. Maßnahmen zur Stüt-
zung der Wirtschaft werden deshalb fortlaufend an 
die pandemische Lage angepasst und so lange wie 
nötig fortgeführt. Gleichzeitig ist es das erklärte 
Ziel der Bundesregierung, durch zukunftsorien-
tierte und nachhaltige Maßnahmen das Wachs-
tums- und Produktivitätspotenzial langfristig zu 
steigern.

Mit dem Konjunktur- und Krisenbewältigungs-
paket sowie dem zugehörigen Zukunftspaket un-
terstreicht die Bundesregierung ihr Bestreben, 
die Wachstumsgrundlagen und die Zukunftsfä-
higkeit der deutschen Volkswirtschaft zu erhö-
hen, um so gestärkt aus der Krise hervorzugehen. 
Durch zusätzliche öffentliche Investitionen in den 
Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung und Infra-
struktur sowie Bildung und Forschung leistet die 
Bundesregierung einen entscheidenden Beitrag 
zur Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben. So 
hat die Bundesregierung trotz der Corona-Krise 
ihre Investitionsoffensive der vorangegangenen 
Jahre fortgesetzt und wesentlich dazu beigetra-
gen, dass die gesamtstaatliche Investitionsdyna-
mik im Jahr  2020 deutlich über dem Niveau der 
letzten Jahre gelegen hat. Mit geeigneten struktu-
rellen Maßnahmen wie dem 2020 in Kraft getrete-
nen Investitionsbeschleunigungsgesetz setzt sich 
die Bundesregierung gleichzeitig dafür ein, die Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren, insbeson-
dere im Verkehrsbereich, substanziell zu beschleu-
nigen. Auch für das Jahr  2021 wird der Bund die 
Investitionsdynamik weiter hochhalten und somit 
die konjunkturelle Erholung und den strukturellen 
Wandel mitgestalten.

Damit auch Länder und Kommunen während und 
nach der Corona-Krise weiterhin finanziell hand-
lungsfähig bleiben und notwendige Investitio-
nen realisieren können, unterstützt der Bund diese 

mit zahlreichen Maßnahmen im Konjunkturpro-
gramm, u. a. mit dem Solidarpakt für Kommunen. 
Somit ist für zusätzliche Entlastungen in den Berei-
chen soziale Sicherung, Familie und Bildung, Ver-
kehr sowie öffentliche Investitionen gesorgt.

Deutschland hat sich mit dem Klimaschutz-
plan  2050 bis Mitte des Jahrhunderts zur Klima-
neutralität verpflichtet. Mit der Überarbeitung des 
Klimaschutzgesetzes, das vom Bundeskabinett am 
12. Mai 2021 beschlossen worden ist, soll die Trans-
formation unseres Landes noch ehrgeiziger voran-
gebracht werden, damit Deutschland spätestens 
bis  2045 Klimaneutralität erreichen kann. Die Fi-
nanzpolitik unterstützt dieses Ziel mit umfangrei-
chen Maßnahmen innerhalb des Klimaschutzpro-
gramms 2030. Hierzu hat die Bundesregierung im 
Jahr  2019 Mittel für klimaschutzrelevante Maß-
nahmen in Höhe von etwa 54 Mrd. € für den Zeit-
raum von 2020 bis 2023 bereitgestellt. Als ein zen-
trales Element hat Deutschland mit Beginn des 
Jahres  2021 die Bepreisung von CO2 über ein na-
tionales Emissionshandelssystem in den Sektoren 
Wärme und Verkehr eingesetzt. Der angestrebte 
ökologische Wandel und die Dekarbonisierung der 
Industrie werden durch Förder- und Anreizpro-
gramme zur Innovationsförderung in Unterneh-
men begleitet.

Die Stärkung des sozialen Zusammenhalts in der 
Gesellschaft ist ein weiteres Kernelement der Fi-
nanzpolitik der Bundesregierung. So sind ab 2021 
finanzielle Leistungen wie das Kindergeld, der Kin-
derzuschlag für Familien mit geringen Einkom-
men oder der Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende deutlich verbessert worden. Zur Erhöhung 
der Chancengleichheit von Kindern und der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf treibt der Bund 
den Ausbau der Kindertagesbetreuung aktiv voran. 
Um den Belastungen der Familien in der Pandemie 
Rechnung zu tragen und die Konsumnachfrage zu 
stimulieren, wurde darüber hinaus im Jahr  2020 
erstmalig ein Kinderbonus in Höhe von 300 € aus-
gezahlt. Im Jahr 2021 erhalten Familien erneut ei-
nen Kinderbonus von 150 € für jedes kindergeld-
berechtigte Kind.
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Mit dem Zukunftspaket sowie zahlreichen struktu-
rellen Maßnahmen trägt die Bundesregierung zur 
Verbesserung der Qualität und der Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen bei. Das sichert die zu-
künftige Handlungsfähigkeit Deutschlands ange-
sichts vielfacher Herausforderungen. Hierzu zäh-
len neben dem demografischen Wandel auch die 
finanziellen Herausforderungen einer aktiven Be-
gleitung des digitalen und ökologischen Wandels.

Angesichts der bevorstehenden Alterung der Ge-
sellschaft gilt es, sowohl für Leistungsempfän-
gerinnen und Leistungsempfänger als auch für 
Beitragszahlerinnen und Beitragszahler die Ver-
lässlichkeit der Sozialsysteme weiterhin zu sichern. 
Mit der schrittweisen Anhebung der Regelalters-
grenze auf 67 Jahre hat Deutschland die langfristige 
Finanzierung des öffentlichen Rentensystems ver-
bessert. Gleichzeitig hat die Bundesregierung zum 
1.  Januar  2021 die Grundrente eingeführt, die Zu-
schläge für Rentnerinnen und Rentner mit mitt-
leren und geringen Einkommen und mindestens 
33  Jahren Beitragszahlung vorsieht. Damit leistet 
die Bundesregierung einen wichtigen Beitrag zum 
Schutz vor Altersarmut und zur Anerkennung von 
Erwerbsbiografien.

Darüber hinaus sind die Stärkung der Erwerbs-
beteiligung, die aktive Begleitung des Struktur-
wandels sowie die Förderung der Fachkräfteein-
wanderung zentrale Bausteine zur Wahrung der 
langfristigen Tragfähigkeit. Hierzu hat die Bun-
desregierung zahlreiche Maßnahmen beschlossen, 
wie die weitere Stärkung der Weiterbildungsförde-
rung von Beschäftigten durch die Bundesagentur 
für Arbeit, die Einführung eines grundsätzlichen 
Rechtsanspruchs auf Förderung einer beruflichen 
Nachqualifizierung für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss, den verstärk-
ten Ausbau der Kindertagesbetreuung, mehr Flexi-
bilität bei Teilzeitarbeit und den ab dem Jahr 2025 
geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung für Grundschulkinder. Zur weiteren Steige-
rung des Fachkräftepotenzials wurde mit dem am 
1.  März  2020 in Kraft getretenen Fachkräfteein-
wanderungsgesetz der Arbeitsmarktzugang von 

qualifizierten Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern 
erleichtert.

Neben zahlreichen Maßnahmen im Klima-
schutzprogramm  2030 enthält das Zukunftspa-
ket des Konjunkturprogramms gezielte Maßnah-
men (rund 15 Mrd. €), um Anreize für Investitionen 
in klimafreundliche Produkte und Innovationen 
zu schaffen. Auch diese Maßnahmen erhöhen das 
langfristige Wachstumspotenzial und tragen so 
dazu bei, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finan-
zen zu sichern.

Darüber hinaus sieht die Bundesregierung im pro-
duktivitätssteigernden Potenzial der Digitalisie-
rung eine zentrale Grundlage für künftiges Wachs-
tum und damit für die langfristige Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen. Dies gilt insbesondere für 
die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, des 
Gesundheits- und Bildungswesens sowie digitaler 
Geschäftsmodelle. Die Bundesregierung unterstützt 
deshalb Transformationsprozesse durch geeignete 
Rahmenbedingungen sowie marktbasierte Anreize 
und setzt dabei einen Fokus auf Innovationen.

Die öffentliche Hand nimmt auch über die Digi-
talisierung und den ökologischen Wandel hinaus 
als Innovationstreiber eine zentrale Rolle ein. Im 
Rahmen des Zukunftspakets des Konjunkturpro-
gramms wurden weitere zahlreiche Maßnahmen 
auf den Weg gebracht, um Innovationen zu för-
dern und somit das langfristige Produktions- und 
Wachstumspotenzial zu erhöhen. Zu den Maßnah-
men gehören eine Stärkung der öffentlichen In-
vestitionen in technologische Trends wie künst-
liche Intelligenz oder Quantencomputer sowie in 
den Ausbau der digitalen Infrastruktur wie  5G- 
und 6G-Technologien und Netzwerke; Förderung 
von Forschung und Entwicklung durch steuerliche 
Anreize sowie Unterstützung kleiner und mittlerer 
Unternehmen  (KMU) mit Schwerpunkt auf Über-
tragung von Innovationen in die Praxis. Zur ef-
fektiven Umsetzung liegt der Fokus auch auf dem 
Abbau von Investitionshemmnissen sowie der Mo-
dernisierung der öffentlichen Verwaltung.
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Fazit

Das Deutsche Stabilitätsprogramm  2021 zeigt: 
Deutschland verfügt über solide Finanzen. Trotz 
der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die 
Bundesrepublik finanziell gut aufgestellt. Die mas-
siven Hilfsmaßnahmen sowie das beispiellose Kon-
junkturprogramm haben maßgeblich dazu beige-
tragen, den wirtschaftlichen Einbruch infolge der 
Corona-Pandemie und der ergriffenen Maßnah-
men zu deren Eindämmung zu begrenzen.

Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage 
stellt die Bundesregierung auch im laufenden Jahr 
die gesamte Finanzkraft des Bundeshaushalts zur 
Bekämpfung der Pandemie und zur Unterstützung 
von Beschäftigten und Familien, Unternehmen 
und Selbstständigen bereit. Darüber hinaus ver-
folgt sie auch weiterhin ihre längerfristigen Ziele 
zur Modernisierung der Wirtschaft und Verwal-
tung sowie zur Stärkung des Potenzials der deut-
schen Volkswirtschaft. Damit schafft die Bundesre-
gierung die Rahmenbedingungen für kräftiges und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum nach der Coro-
na-Krise und schafft so die Voraussetzungen für ge-
sunde öffentliche Finanzen in der Zukunft.
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Einleitung

Im Jahr 2016 wurde mit der zweiten Säule der Ban-
kenunion der einheitliche europäische Abwick-
lungsmechanismus (Single Resolution Mechanism, 
SRM) geschaffen. Ziel des Mechanismus ist es, eine 
Bank in Schieflage geordnet abwickeln zu können, 
ohne die Finanzstabilität zu gefährden oder öffent-
liche Gelder einsetzen zu müssen. Damit soll zur 
Lösung des „Too Big to Fail“-Problems beigetragen 
werden. Diese Regelungen sind auch mehr als eine 
Dekade nach der Finanzkrise sehr relevant.

Der weitere Aufbau des SRM schreitet voran: Der 
als europäische Agentur in Brüssel im Januar 2015 
neu errichtete Ausschuss für die einheitliche Ab-
wicklung (Single Resolution Board, SRB) hat die 
institutionellen und operativen Grundlagen für 
die Durchführung von Abwicklungsmaßnahmen 

schrittweise ausgebaut. Im ersten und bislang ein-
zigen Abwicklungsfall – der spanischen Banco Po-
pular – hat der SRM seine Funktionsfähigkeit unter 
Beweis gestellt.

Innerhalb des SRM arbeiten SRB und nationale 
Abwicklungsbehörden  – in Deutschland ist dies 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin)  – eng zusammen. Während der SRB 
für bedeutende Institute unter Aufsicht der Euro-
päischen Zentralbank und einige grenzüberschrei-
tende Gruppen zuständig ist, übernehmen die na-
tionalen Abwicklungsbehörden die Planung von 
Abwicklungsmaßnahmen für weniger bedeutende 
Institute. Im Rahmen sogenannter Internal Resolu-
tion Teams wirken auch Beschäftigte der nationa-
len Abwicklungsbehörden an der Planung für In-
stitute und Gruppen im Zuständigkeitsbereich des 
SRB mit.

Aktuelle Herausforderungen der europäischen 
Bankenabwicklung

 ● Ziel des einheitlichen europäischen Abwicklungsmechanismus ist es, dass Banken abwick-
lungsfähig sind – zum Schutz der Finanzstabilität und der europäischen Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler.

 ● Um Abwicklungspläne in der Praxis effektiv umsetzen zu können, werden vor allem die opera-
tiven Voraussetzungen bei den Banken verbessert und bail-in-fähiges Kapital, insbesondere in 
Form nachrangiger Verbindlichkeiten, kontinuierlich aufgebaut. 

 ● Falls bei einzelnen Banken Fortschritte nicht ausreichend sein sollten, stehen den Abwick-
lungsbehörden Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Banken zur Verfügung. Sie können 
Maßnahmen durchsetzen, um die Abwicklungsfähigkeit des jeweiligen Instituts zu verbessern.

 ● Die Funktionsfähigkeit des einheitlichen europäischen Abwicklungsmechanismus wird durch 
den Ausschuss für die einheitliche Abwicklung (Single Resolution Board) und die nationalen 
Abwicklungsbehörden beständig fortentwickelt.
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Im Fall einer Bankenabwicklung kann die Abwick-
lungsbehörde bestimmte Maßnahmen gegenüber 
dem Institut in Schieflage anordnen. Das Abwick-
lungsrecht, die sogenannte SRM-Verordnung und 
das Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von In-
stituten und Finanzgruppen, hält dafür den ge-
eigneten Werkzeugkasten bereit: Das wichtigste 
Werkzeug der Abwicklungsbehörde ist der soge-
nannte Bail-in, also die Beteiligung von Anteilsin-
habern und Gläubigern einer Bank an der Deckung 
der Verluste und an der Rekapitalisierung einer 
Bank.

Bail-in 
bezeichnet die Herabschreibung von 
Kapital instrumenten und Verbindlichkeiten 
beziehungsweise deren Umwandlung in An-
teile. Dadurch werden Anteilsinhaber und 
Gläubiger an den Verlusten und der Rekapi-
talisierung beteiligt.

Eine Abwicklung nach den Vorschriften der 
SRM-Verordnung kommt nur für solche Banken 
infrage, bei denen eine Liquidation im regulären 
Insolvenzverfahren potenziell die Finanzstabili-
tät gefährden könnte. In Deutschland wäre gemes-
sen an der Gesamtanzahl der rund 1.350  Institute 
eine solche Abwicklung nur für sehr wenige Ban-
ken vorgesehen; für die ganz überwiegende Mehr-
zahl der deutschen Banken wäre hingegen ein re-
guläres Insolvenzverfahren der geeignete Weg.

Die Abwicklungsbehörden legen den Fokus ih-
rer Arbeit daher auf die großen und potenziell sys-
temrelevanten Banken. Ziel ihrer Arbeit ist es, dass 
Banken zum Schutz der Finanzstabilität und der 
europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
abgewickelt werden können.

Fortschritte bei der 
Schaffung der operativen 
Voraussetzungen für eine 
Bankenabwicklung

Abwicklungspläne müssen in der Praxis kurzfris-
tig umsetzbar sein. Diese von den Abwicklungs-
behörden erstellten Pläne sind eine wichtige Vor-
aussetzung, damit die Abwicklungsbehörde auf die 
mögliche Schieflage einer Bank vorbereitet ist und 
kurzfristig mit geeigneten Maßnahmen agieren 
kann. Aber auch bei den Banken selbst müssen die 
operativen Voraussetzungen hierfür getroffen sein.

Erwartungen an die Banken

Banken sind in der Mitwirkungspflicht. Vor die-
sem Hintergrund wurde vom SRB das Dokument 
zu Erwartungen an die Abwicklungsfähigkeit der 
Banken („Expectations for Banks”)1 veröffentlicht. 
Darin sind die Anforderungen genannt, die die In-
stitute selbst erfüllen müssen. Dazu zählen bei-
spielsweise der Aufbau einer Bail-in-Kapazität und 
von Informations- und Datenbereitstellungssyste-
men oder der Zugang zu Finanzmarktinfrastruk-
turen, also zu Börsen und Zentralverwahrern, im 
Abwicklungsfall. Sämtliche Anforderungen sollen 
bis spätestens zum Ende des Jahres 2023 bei allen 
SRB-Banken vollständig erfüllt sein.

Die Bail-in-Kapazität 
ist das vorhandene Volumen an solchen Ka-
pitalinstrumenten und Verbindlichkeiten ei-
ner Bank, die für die Durchführung eines 
Bail-ins zur Verfügung stehen.

Der SRB gibt den Banken die Prioritäten vor. Sie 
werden vom SRB jährlich sowohl für alle bedeuten-
den Institute übergreifend als auch individuell für 
einzelne Institute festgelegt. Im Jahr 2021 zählen zu 

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20210531
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den drei übergreifenden Prioritäten für alle Banken 
die Verbesserung der Informationssysteme, die Si-
mulation des Liquiditätsbedarfs im Abwicklungs-
fall sowie die Schaffung der Voraussetzungen für 
einen Bail-in.

Bei der Schaffung der operativen Voraussetzungen 
findet stets das Prinzip der Proportionalität Beach-
tung; auch sind die individuellen Fortschritte der 
einzelnen Bank zu bewerten, die Abwicklungsfä-
higkeit durch Justierung geeigneter Stellschrauben 
zu verbessern.

Das Werkzeug Bail-in wird im Folgenden bei-
spielhaft für die Schaffung von operativen Vor-
aussetzungen für eine Bankenabwicklung näher 
betrachtet.

Voraussetzungen für einen Bail-in

Grundvoraussetzung für einen Bail-in sind aus-
reichende Bail-in-Kapazitäten. Das heißt, Banken 
müssen im von der Abwicklungsbehörde festge-
legten Umfang Eigenkapitalinstrumente und Ver-
bindlichkeiten ausgegeben haben, die beim Bail-in 
herangezogen werden können. Weiterhin müssen 
die Banken in der Lage sein, kurzfristig die hierzu 
von der Abwicklungsbehörde benötigten Daten in 
guter Qualität bereitzustellen. Dafür sollten IT-Sys-
teme und interne Prozesse in den Instituten bereit-
stehen. Nach der Anordnung des Bail-ins durch die 
Abwicklungsbehörde muss dieser auch mit den Fi-
nanzmarktinfrastrukturen umgesetzt werden kön-
nen. Eine strukturierte Vorbereitung und Planung 
ist für diese zeitkritischen Prozesse, die im Zweifel 
binnen weniger Tage umgesetzt werden müssen, 
unerlässlich.

Operative Voraussetzungen für einen 
Bail-in

Zu den wesentlichen Voraussetzungen für 
die Durchführung eines Bail-in zählen

 ● ausreichende Bail-in-Kapazitäten,

 ● die Fähigkeit zur schnellen Datenbereit-
stellung in guter Qualität und

 ● die Vorbereitung der Umsetzung mit 
den Finanzmarktinfrastrukturen.

Bail-in-Kapazitäten

Zur Sicherstellung ausreichender Bail-in-Kapazi-
täten wird eine institutsspezifische Mindestanfor-
derung an Eigenmittel und berücksichtigungsfä-
hige Verbindlichkeiten (Minimum Requirement for 
Own Funds and Eligible Liabilities, MREL) festge-
setzt. Die MREL-Anforderung dient dazu, sicherzu-
stellen, dass im Bedarfsfall ausreichend Kapitalins-
trumente und Verbindlichkeiten für das Werkzeug 
Bail-in zur Verfügung stehen. Eine Übersicht über 
die Haftungskaskade im Rahmen des Bail-ins und 
die jeweiligen Instrumente ist auf der Internetseite 
der BaFin abrufbar.2

MREL 
bezeichnet die Mindestanforderungen an 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähi-
ge Verbindlichkeiten. Die MREL-Anforde-
rungen werden für jede Bank individuell 
festgelegt. Wenn für eine Bank keine Ab-
wicklung vorgesehen ist, dann entspricht 
die MREL-Anforderung der aufsichtlichen 
Eigenmittelanforderung.

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20210532
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Soweit Institute noch nicht über ausreichende 
Bail-in-Kapazitäten verfügen, müssen entspre-
chende Verbindlichkeiten sukzessive aufgebaut 
werden. Bis spätestens zum Jahresende 2023 müs-
sen alle Banken unter der SRB-Zuständigkeit ihre 
MREL-Anforderungen vollständig erfüllen. Da-
für werden kontinuierlich Kapitalinstrumente und 
Verbindlichkeiten, die verschiedenen Rängen in 
der Insolvenzrangfolge zugeordnet sein können, 
von den Banken am Markt emittiert (s.  a. Abbil-
dung 1). Die Abwicklungsbehörden geben verbind-
liche Zwischenziele vor und überwachen diesen 
Aufbau fortlaufend.

Fortschritte beim Aufbau dieser Kapazitäten wer-
den regelmäßig veröffentlicht. Mit dem „MREL 
dashboard“3 stellt der SRB in jedem Quartal ei-
nen Überblick über die Höhe des Aufbaus von 
MREL-Kapazitäten in den einzelnen Ländern zur 
Verfügung. Dadurch wird ersichtlich, dass der Auf-
bau voranschreitet, aber Unterschiede zwischen 
den Banken in einzelnen Ländern bestehen. Im 
dritten Quartal 2020 wurden Instrumente im Wert 
von insgesamt 50,9 Mrd. € begeben. Deutsche Ins-
titute sind im Allgemeinen gut mit bail-in-fähigen 
Verbindlichkeiten ausgestattet.

3 Single Resolution Board - “MREL-Dashboard”: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20210533

Emission von MREL-Instrumenten von Banken in Europa 
in Mrd. €

Stand: 3. Quartal 2020.

Quelle: SRB, „MREL dashboard“
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Bankenabwicklungsfonds

Ein weiterer wichtiger Baustein des SRM ist der 
ebenfalls im Aufbau befindliche einheitliche Ab-
wicklungsfonds (Single Resolution Fund, SRF). 
Banken in den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
der Bankenunion (Euroraum sowie derzeit Bulga-
rien und Kroatien) entrichten jährlich eine Abgabe, 
um den SRF zu befüllen. Aktuell befinden sich rund 
42 Mrd. € im SRF. Der SRF wird weiter gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben befüllt: Die Zielausstattung 
des SRF zum Jahresende 2023 beläuft sich auf min-
destens 1 Prozent der gedeckten Einlagen der Kre-
ditinstitute in den teilnehmenden Mitgliedstaaten. 
Vorbehaltlich der Billigung durch die Mitgliedstaa-
ten sollen ab dem Jahr  2022 zusätzlich als letztes 
Mittel Kreditlinien des Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) an den SRF bis zur Höhe von 
maximal 68  Mrd.  € zur Verfügung stehen (soge-
nannter Common Backstop).

Common Backstop 
bezeichnet die Letztsicherung des Banken-
abwicklungsfonds durch Kreditlinien des 
ESM.

Die Mittel des SRF stehen im Rahmen einer Ab-
wicklung zusätzlich zum Bail-in für die Rekapitali-
sierung zur Verfügung, jedoch erst dann, wenn ein 
Bail-in in Höhe von mindestens 8 Prozent der ge-
samten Verbindlichkeiten und Eigenmittel bei der 
betroffenen Bank erfolgt ist. Damit haften Anteils-
eigner und Gläubiger, bevor sich gegebenenfalls 
der SRF beteiligt.

Vorbereitung einer Banken-
abwicklung und Sanktions-
möglichkeiten

Die Vorbereitung beziehungsweise Planung einer 
Bankenabwicklung ist ein fortlaufender Prozess. 
SRB und nationale Abwicklungsbehörden koope-
rieren dabei in sogenannten Internal Resolution 
Teams für jeweils eine Bank in der Zuständigkeit 
des SRB mit dem Ziel, die Abwicklungsfähigkeit der 
jeweiligen Bank zu verbessern. Der Fortschritt wird 
jährlich in den Abwicklungsplänen dokumentiert. 
Daraus ergeben sich auch die Prioritäten für die 
von den Instituten umzusetzenden Maßnahmen.

Umgang mit Hindernissen

Abwicklungsbehörden bewerten die individuelle 
Abwicklungsfähigkeit von Banken. Falls dabei po-
tenzielle Hindernisse für eine Abwicklung zu er-
kennen sind, werden die Institute aufgefordert, 
diese zu beseitigen. Abwicklungshindernisse kön-
nen z. B. das Fehlen von IT-Systemen zur schnellen 
Datenbereitstellung für die Umsetzung eines Bail-
ins oder eine Unterschreitung der MREL-Anforde-
rung sein.

Die Abwicklungsbehörden haben auch Sanktions-
möglichkeiten: Wenn die Fortschritte bei der Besei-
tigung wesentlicher Hindernisse nicht ausreichen, 
können die Abwicklungsbehörden die Beseiti-
gung von Abwicklungshindernissen bei den Ban-
ken per Verwaltungsakt anordnen. Darüber hinaus 
können die Abwicklungsbehörden dem Institut 
beispielsweise auch untersagen, Ausschüttungen 
vorzunehmen.

Vor-Ort-Prüfungen und Testläufe

Abwicklungsbehörden werden künftig vermehrt 
Vor-Ort-Prüfungen durchführen, um den Stand 
der Vorbereitungen auf einen eventuellen Abwick-
lungsfall bei den Instituten zu überprüfen und 
Stellschrauben im Hinblick auf die Abwicklungs-
fähigkeit zu justieren. Zeitkritische Prozesse der 
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Datenbereitstellung dürfen nicht nur auf dem Pa-
pier konzipiert sein, sondern sie müssen auch in 
der Praxis durchführbar sein. Die Abwicklungsbe-
hörden prüfen dies anhand von Testläufen.

Internationale Kooperation

Grenzüberschreitende Kooperation ist eine Grund-
voraussetzung für die bestmögliche Vorbereitung 
von Abwicklungsmaßnahmen. Das gilt sowohl in-
nerhalb des einheitlichen Abwicklungsmechanis-
mus als auch für die Zusammenarbeit mit den Ab-
wicklungsbehörden von Drittstaaten außerhalb 
der Bankenunion wie den USA oder dem Vereinig-
ten Königreich.

In sogenannten Abwicklungskollegien kommen 
daher jährlich alle relevanten Behörden der ein-
zelnen Staaten zusammen: Hier wird gemeinsam 
über die Fortschritte und Herausforderungen bei 
der Herstellung der Abwicklungsfähigkeit eines 
Instituts beraten. Zudem wird anhand operativer 
Übungen die Effektivität grenzüberschreitender 
Kooperation getestet, beispielsweise im Rahmen 
einer sogenannten Trilateral Principle Level Exer-
cise zwischen der Bankenunion, den USA und dem 
Vereinigten Königreich.

Ausblick

Mit den weltweiten Reformen zur Lösung des 
„Too Big to Fail“-Problems  – wie dem Aufbau des 
SRM – wurde ein Paradigmenwechsel im Umgang 
mit Banken in Schieflage vom Bail-out mit öffent-
lichen Mitteln hin zum Bail-in privater Anteilsin-
haber und Gläubiger angestoßen. Global betrachtet 
zeigt die jüngste Evaluation des Finanzstabilitäts-
rats (Financial Stability Board)4, dass die „Too Big 
to Fail“-Reformen die Banken widerstandsfähiger 
und abwicklungsfähiger gemacht und systemische 
Risiken reduziert haben.

Herausforderungen liegen in der praktischen An-
wendung und der konsistenten Umsetzung der 
Regelungen. Außerdem sind stetige Verbesserun-
gen nötig, um neuen Gegebenheiten und Erfah-
rungen Rechnung zu tragen. Auch in Europa sollen 
auf der Basis der gewonnenen praktischen Erfah-
rungen die bestehenden Regelungen weiterentwi-
ckelt werden: Im Jahr 2021 soll das europäische Re-
gelwerk für das Krisenmanagement zielgerichtet 
verbessert werden. Auch dabei wird der Schutz der 
europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
beziehungsweise der Einlegerinnen und Einleger 
weiterhin im Vordergrund stehen.

4 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20210534
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Virtuelles Treffen der G20-Fi-
nanzministerinnen und 
-minister und -Notenbank-
gouverneurinnen und -gouver-
neure

Das Treffen fand am 7. April 2021 als Videokonfe-
renz statt. Für Deutschland nahmen der Bundesmi-
nister der Finanzen Olaf Scholz und der Präsident 
der Deutschen Bundesbank Dr. Jens Weidmann teil. 
Das zweite Treffen im Finance Track unter italieni-
scher G20-Präsidentschaft stand unter dem Motto 
G20 Policy Responses to Global Challenges. Die Fi-
nanzministerinnen und -minister und Notenbank-
gouverneurinnen und -gouverneure verabschie-
deten ein Kommuniqué und einen aktualisierten 
G20-Aktionsplan.

G20-Aktionsplan

Die Finanzministerinnen und -minister und No-
tenbankgouverneurinnen und -gouverneure bil-
ligten die Aktualisierung des G20-Aktionsplans, 
der eine Reihe von Verpflichtungen enthält, um 
die internationale wirtschaftliche Zusammenar-
beit in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie vo-
ranzutreiben. Die Krisenbewältigung bleibt weiter 
das zentrale Thema, die Aktualisierung rückt aber 
die Gestaltung der wirtschaftlichen Erholung noch 
stärker in den Vordergrund. So sieht der Aktions-
plan vor, mit Investitionen in Klimaschutz und Di-
gitalisierung nachhaltig und inklusiv aus der Krise 
herauszuwachsen. Darüber hinaus betont der Ak-
tionsplan die Notwendigkeit eines globalen und 
gerechten Zugangs zu sicheren Impfstoffen, Di-
agnostika und Therapeutika für eine effektive 

Frühjahrstagung des Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbankgruppe

 ● Vom 5. bis 11. April 2021 fanden anlässlich der Frühjahrstagung des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) und der Weltbankgruppe virtuelle Treffen der G20-Finanzministerinnen und 
-minister und -Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure, des Lenkungsausschusses des 
IWF sowie der Weltbankgruppe statt.

 ● Der IWF hat seine Wachstumsprognose „World Economic Outlook“ leicht verbessert. Durch 
staatliche Stabilisierungsmaßnahmen sei ein deutlich schlimmerer Verlauf der Krise verhindert 
worden. Das erwartete weltweite Wachstum liege 2021 nun bei 6,0 Prozent. Der Aufschwung 
sei jedoch von großer Heterogenität geprägt; besonders ärmere Länder seien schwer von der 
Corona-Pandemie getroffen.

 ● Die G20-Finanzministerinnen und -minister und -Notenbankgouverneurinnen und -gouverneu-
re haben zusammen mit dem Pariser Club eine letztmalige Verlängerung des im vergangenen Jahr 
vereinbarten Schuldenmoratoriums für die ärmsten Länder bis zum Ende des Jahres beschlossen. 
Damit wird der Weg zu einem systematischeren Umgang mit überschuldeten Ländern im Hin-
blick auf das gemeinsame Rahmenwerk geebnet, das die G20 im November 2020 beschlossen hat.

 ● Der Lenkungsausschuss rief den IWF zur Zuteilung neuer Sonderziehungsrechte an die Mit-
gliedstaaten im Gegenwert von 650 Mrd. US-Dollar auf. Das erhöht die Währungsreserven der 
Länder und macht sie krisenfester.
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Bekämpfung der COVID-19-Pandemie, insbeson-
dere durch die Initiative „Access to COVID-19 Tools 
Accelerator (ACT-A)“ und ihre COVAX-Fazili-
tät (COVID-19 Vaccines Global Access). Außerdem 
werden Möglichkeiten der Verbesserung der glo-
balen Pandemievorsorge und -bekämpfung the-
matisiert. Die Finanzministerinnen und -minister 
und Notenbankgouverneurinnen und -gouver-
neure bekräftigten ihr Versprechen, den Aktions-
plan regelmäßig zu überprüfen, zu aktualisieren, 
seine Umsetzung zu verfolgen und darüber Bericht 
zu erstatten. Vor diesem Hintergrund haben sie bei 
dem Treffen den dritten Fortschrittsbericht zum 
G20-Aktionsplan verabschiedet.

Beim G20-Aktionsplan 
handelt es sich um das zentrale Instrument 
der G20 für die Koordinierung der internati-
onalen finanz- und gesundheitspolitischen 
Antwort auf die COVID-19-Pandemie. Er 
wurde von den G20-Finanzministerinnen und 
-ministern und -Notenbankgouverneurinnen 
und -gouverneuren im April 2020 verabschie-
det und im Oktober 2020 im Hinblick auf den 
G20-Gipfel im November 2020 zum ersten 
Mal aktualisiert, um der veränderten Pande-
mie- und Wirtschaftslage Rechnung zu tra-
gen. Die erneute Aktualisierung im April 2021 
geht vor allem auf die Gestaltung der wirt-
schaftlichen Erholung ein.

Finale Verlängerung des 
Schuldenmoratoriums

Die Finanzministerinnen und -minister und No-
tenbankgouverneurinnen und -gouverneure ver-
einbarten, das G20-Schuldenmoratorium (Debt 
Service Suspension Initiative) für die ärmsten Län-
der letztmalig bis Ende Dezember  2021 zu verlän-
gern. Das Schuldenmoratorium wurde im Zuge der 
COVID-19-Pandemie im April  2020 beschlossen. 
Es gewährt den zugangsberechtigten Ländern ei-
nen Zahlungsaufschub für Zins- und Tilgungszah-
lungen, damit sie mehr finanziellen Spielraum zur 

Pandemiebekämpfung haben. Die Finanzministe-
rinnen und -minister und Notenbankgouverneu-
rinnen und -gouverneure bekräftigten, dass die of-
fiziellen bilateralen Gläubiger dieser Länder die 
Initiative vollständig und transparent umsetzen 
sollten. Darüber hinaus betonten die Finanzminis-
terinnen und -minister und Notenbankgouverneu-
rinnen und -gouverneure, dass in einzelnen Fäl-
len über einen Zahlungsaufschub hinausgehende 
Schuldenbehandlungen erforderlich sein könnten. 
Aus diesem Grund einigten sie sich bereits im No-
vember 2020 auf ein multilaterales Rahmenwerk für 
Schuldenbehandlungen, das sogenannte „Common 
Framework“. Hier haben die Finanzministerinnen 
und -minister und Notenbankgouverneurinnen 
und -gouverneure zwischenzeitlich Fortschritte bei 
der Umsetzung erzielt, um schon bald Schuldenre-
strukturierungen, gegebenenfalls auch mit Erlass, 
für besonders betroffene Länder zu ermöglichen. 
Sie haben sich darauf verständigt, in den bevorste-
henden Verhandlungen der ersten Fälle sicherzu-
stellen, dass sich alle Gläubigerländer in angemes-
sener Weise an das Rahmenwerk halten und die 
privaten Gläubiger mindestens zu vergleichbaren 
Konditionen einbezogen werden.

Globale 
Unternehmensbesteuerung

Die Finanzministerinnen und -minister und No-
tenbankgouverneurinnen und -gouverneure 
diskutierten die Reform der globalen Unter-
nehmensbesteuerung als Antwort auf die Heraus-
forderungen der digitalisierten Wirtschaft. Das 
G20/OECD-Inclusive Framework on BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting, auf Deutsch etwa Ge-
winnkürzung und Gewinnverlagerung) arbei-
tet weiterhin mit Hochdruck an einer Lösung 
zum sogenannten Zwei-Säulen-Projekt. Die bei-
den Säulen des Reformvorhabens umfassen die Be-
steuerung der digitalisierten Wirtschaft und den 
deutsch-französischen Vorschlag für eine globale 
effektive Mindestbesteuerung. Die Finanzministe-
rinnen und -minister und Notenbankgouverneu-
rinnen und -gouverneure bekräftigten ihr Ziel, im 
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Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbankgruppe

Rahmen des BEPS-Projekts eine Verständigung 
über die noch offenen Fragen bis Mitte 2021 zu er-
reichen. Die positiven Signale der neuen US-Admi-
nistration und fortlaufend konstruktive Gesprä-
che stimmen zuversichtlich, dass der Abschluss des 
Zwei-Säulen-Projekts bis zum Sommer 2021 gelin-
gen kann.

Das BEPS-Projekt 
wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, ge-
gen den schädlichen Steuerwettbewerb der 
Staaten und aggressive Steuerplanungen in-
ternational tätiger Konzerne vorzugehen. 
Die Ergebnisse des BEPS-Projekts sind ein 
echter Meilenstein der internationalen Steu-
erpolitik. Mit der Umsetzung der vereinbar-
ten Aktionspunkte in den einzelnen Staaten 
entstehen neue Standards und konkrete Re-
geln, die Lücken in der internationalen Be-
steuerung und Schlupflöcher für Unterneh-
men schließen.

Finanzstabilität und COVID-19

Zu Fragen des Finanzsektors begrüßten die G20-Fi-
nanzministerinnen und -minister und Notenbank-
gouverneurinnen und -gouverneure die beiden 
Berichte des Finanzstabilitätsrats (Financial Sta-
bility Board, FSB) über COVID-19-Unterstützungs-
maßnahmen und die abschließende Evaluierung 
der Too-Big-to-Fail (TBTF)-Reformen für Banken. 
Die Finanzministerinnen und -minister und No-
tenbankgouverneurinnen und -gouverneure teil-
ten die FSB-Analyse über das Risiko einer verfrüh-
ten Rücknahme von Unterstützungsmaßnahmen 
und stimmten darin überein, dass eine zielgenaue 
Ausrichtung der Maßnahmen sowie eine abgestufte 
und schrittweise Rücknahme erforderlich seien. Sie 
betonten die Bedeutung angemessener Kommuni-
kation, wenn die Zeit für die Rücknahme der aktuel-
len Unterstützungsmaßnahmen gekommen sei, um 
die Risiken für die Finanzstabilität zu minimieren. 
Im Hinblick auf TBTF-Reformen stellten die G20-Fi-
nanzministerinnen und -minister und Notenbank-
gouverneurinnen und -gouverneure fest, dass die 

Widerstandsfähigkeit des Bankensystems gewähr-
leistet sei und dass sie weitere Arbeiten zur Stärkung 
der Widerstandsfähigkeit von Finanzintermediation 
durch Nichtbanken unterstützten, insbesondere von 
Geldmarktfonds. Außerdem bekräftigten sie die Be-
deutung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und 
billigten das Arbeitsprogramm der wiedereinge-
setzten Sustainable Finance Working Group.

Virtuelles Treffen des IWF-
Lenkungsausschusses

Die Treffen des Lenkungsausschusses des IWF (In-
ternational Monetary and Financial Commit-
tee, IMFC) fanden am 8.  April  2021 als Videokon-
ferenzen statt. Auch hier nahmen für Deutschland 
der Bundesminister der Finanzen Olaf Scholz 
(IMFC-Mitglied) und der Präsident der Deutschen 
Bundesbank Dr.  Jens Weidmann (Gouverneur 
beim IWF) teil. Inhaltlich setzte sich die Hauptsit-
zung damit auseinander, wie einkommensschwa-
che Länder angesichts der COVID 19-Pandemie 
unterstützt und die weltwirtschaftliche Erholung 
gewährleistet werden kann. Abschließend wurde 
das IMFC-Kommuniqué verabschiedet, welches die 
wesentlichen Ergebnisse zusammenfasste.

Lage der Weltwirtschaft

Zur Lage der Weltwirtschaft stellte der IWF seine 
jüngste Prognose vor. Die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen durch die von COVID-19 verursachte 
Krise seien weltweit erheblich und der weitere 
Pandemieverlauf bestimme die Wirtschaftsaus-
sichten. Der IWF sieht jedoch auch das Licht am 
Ende des Tunnels: Fiskalische Stabilisierungsmaß-
nahmen und der Beginn von Impfkampagnen hät-
ten die Wirtschaftsaussichten deutlich verbessert. 
So prognostiziert der IWF nun ein von 5,5 Prozent 
im Januar auf 6,0  Prozent angehobenes Wachs-
tum der Weltwirtschaft im laufenden Jahr. Aller-
dings ist die Erholung der Weltwirtschaft auch von 
starker Divergenz zwischen den Ländern geprägt, 
was deutlich macht, dass die momentane Krise im 
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internationalen Kontext noch länger für Heraus-
forderungen sorgen wird.

IWF-Krisenreaktion

Die 190  Mitgliedstaaten des IWF bekennen sich 
zu wirtschaftlicher Stabilisierung, freierem Han-
del sowie der Unterstützung globaler Impfkampa-
gnen und einkommensschwacher Länder. Mit sei-
nen Ressourcen in Höhe von circa 1 Bio. US-Dollar 
(von denen rund 260 Mrd. US-Dollar aktuell in Kre-
ditprogrammen gebunden sind) ist der IWF wei-
terhin gut und ausreichend ausgestattet, bedarfs-
gemäß finanzielle Unterstützung zu leisten. Seit 
Beginn der weltweiten Krise im März  2020 stellte 
der IWF Finanzhilfen im Wert von insgesamt rund 
110 Mrd. US-Dollar für 86 Mitgliedstaaten bereit. Die 
Kreditvergabe an von der Krise besonders schwer 
getroffene Niedrigeinkommensländer wurde dabei 
versechsfacht. Die notwendigen Geberbeiträge zu 
dem IWF-Treuhandfonds Poverty Reduction and 
Growth Trust konnten entsprechend ausgeweitet 
werden. Die Bundesregierung leistet hierzu einen 
substanziellen Beitrag von 3 Mrd. €. Darüber hin-
aus stellte die Bundesregierung einen Zuschuss von 
80 Mio. € an den IWF-Treuhandfonds Catastrophe 
Containment and Relief Trust zur Verfügung, wel-
cher den ärmsten Ländern den Schuldendienst ge-
genüber dem IWF bis vorerst Herbst 2021 erlässt.

Ausgehend von einem langfristigen globalen Be-
darf an Währungsreserven rief der Lenkungsaus-
schuss den IWF zur Zuteilung neuer Sonderzie-
hungsrechte an die Mitgliedstaaten im Gegenwert 
von 650 Mrd. US-Dollar auf. Deutschland hat eine 
Zuteilung von Beginn der COVID-19-Pandemie 
an unterstützt. Durch neue Offenlegungspflichten 
soll gewährleistet werden, dass die vom IWF neu zu 
schaffenden Reserven angemessen und produktiv 
zur Bewältigung der Krise verwendet werden. Zu-
geteilt werden Sonderziehungsrechte gemäß den 
Kapitalanteilen der Mitgliedstaaten am IWF. Der 
IWF hat angekündigt, bis Juni einen konkreten 
Vorschlag auszuarbeiten und bis Juli  2021 formal 

mit seinen Mitgliedern über die Zuteilung zu ent-
scheiden, sodass diese noch im August 2021 reali-
siert werden könnte. Die Währungsreserven der 
Bundesrepublik Deutschland verwaltet die Deut-
sche Bundesbank.

Der IWF hat neben der Kreditvergabe an seine 
Mitgliedstaaten noch zwei weitere zentrale Tätig-
keitsbereiche: Zum einen die volkswirtschaftliche 
Überwachung zur Kontrolle der Wirtschafts- und 
Finanzpolitiken seiner Mitgliedstaaten und zum 
anderen die Kapazitätsentwicklung, in deren Rah-
men er mit den Mitgliedstaaten die Modernisie-
rung ihrer Wirtschaftspolitiken und Institutionen 
vorantreibt. Beide Bereiche leisten einen wichti-
gen Beitrag zur Krisenbewältigung. Deutschland 
gehört zu den größten Gebern der Kapazitätsent-
wicklungsprogramme. Der Lenkungsausschuss er-
mutigte den IWF, Klimaaspekte und daraus für die 
Mitgliedstaaten resultierende finanzielle Risiken in 
seine Überwachung und Politikberatung stärker zu 
integrieren und bekannte sich zum Übereinkom-
men von Paris.

Virtuelles Treffen 
der Weltbankgruppe 
(Development Committee)

Der Weltbankausschuss (Development Commit-
tee) unterstützte in seiner Sitzung die von den 
G20-Finanzministerinnen und -ministern und 
-Notenbankgouverneurinnen und -gouverneu-
ren beschlossene letztmalige Verlängerung des 
Schuldenmoratoriums. Zudem solle neben dem 
IWF auch die Weltbank gemäß ihrem Mandat zur 
Umsetzung des multilateralen Rahmenwerks für 
Schuldenbehandlungen beitragen. Die Verhand-
lungen zur vorgezogenen Wiederauffüllung der 
finanziellen Mittel der International Develop-
ment Association (für die Unterstützung der ärms-
ten Länder zuständiger Arm der Weltbankgruppe) 
sollen alsbald beginnen und bis Ende  2021 abge-
schlossen werden.
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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Das reale Bruttoinlandsprodukt ging im 1. Quartal 2021 um 1,7 Prozent zurück.

 ● Die Konjunktur war dabei gespalten: Während Dienstleistungsbranchen wie insbesondere Gastronomie, 
Tourismus und Kultur nach wie vor angesichts des Infektionsgeschehens eingeschränkt waren, was sich 
auch in verstärkter Nutzung der Kurzarbeit zeigte, entwickelten sich die Industrieproduktion und der 
Außenhandel grundsätzlich robust.

 ● Gemäß ihrer Frühjahrsprojektion vom 27. April 2021 geht die Bundesregierung von einem Wirtschafts-
wachstum von 3,5 Prozent im aktuellen Jahr und für das Jahr 2022 insbesondere aufgrund der erst im 
2. Halbjahr 2021 einsetzenden Dynamik der Binnennachfrage von einem weiteren Zuwachs in Höhe von 
3,6 Prozent aus.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich in den Monaten Januar bis April dieses Jahres auf 
rund 92,9 Mrd. €. Damit sind die Einnahmen um 11,5 Prozent (rund -12,1 Mrd. €) niedriger als im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres. Die Steuereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelabflüsse) sanken um 
5,8 Prozent (rund -5,3 Mrd. €) gegenüber der Vorjahresperiode. Das Aufkommen aus dem Solidaritätszu-
schlag verringerte sich um 37,6 Prozent (rund -2,2 Mrd. €).

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen in den ersten vier Monaten dieses Jahres rund 163,5 Mrd. € 
und lagen damit um 21,4 Prozent (rund +28,8 Mrd. €) über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Im 
Zeitraum Januar bis April 2021 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 70,6 Mrd. € auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im April 2021 um 31,9 Prozent über dem 
Monatsergebnis des April 2020. Das Steueraufkommen im Vorjahresmonat war dabei deutlich durch eine 
Vielzahl an steuerlichen Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie für die 
Steuerpflichtigen gemindert. So wurden allein bei der von den Ländern verwalteten Umsatzsteuer im 
April 2020 circa 6,4 Mrd. € steuerliche Entlastungen wirksam. Gegenüber dem April 2019 lagen die Steuer-
einnahmen gut 1,5 Prozent niedriger (beziehungsweise rund 0,8 Mrd. €). Das Aufkommen aus den Bundes-
steuern insgesamt lag im April 2021 um 10,9 Prozent unter dem Steueraufkommen des Vorjahresmonats. 
Der Rückgang ist vor allem auf die weitgehende Abschaffung des Solidaritätszuschlags zurückzuführen.

Europa

 ● Der Monatsbericht Mai beinhaltet einen Rückblick auf die Videokonferenzen der Eurogruppe und des 
ECOFIN-Rats am 16. April 2021. Kernthemen der Sitzungen waren ein Austausch zu den laufenden Pro-
jekten zum Arbeitsplan zur Vollendung der Bankenunion sowie die wirtschaftliche Erholung in der Eu-
ropäischen Union (EU) mit den Unterpunkten wirtschaftliche Situation in der EU und Ausblick auf die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung.
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Dämpfer im 1. Quartal, 
aber Konjunkturaussichten 
durchaus positiv

Laut der Schnellmeldung des Statistischen Bun-
desamts lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 
Deutschland im 1.  Quartal  2021 in preis-, kalen-
der-, und saisonbereinigter Rechnung um 1,7 Pro-
zent niedriger als im Vorquartal. Zudem wurde das 
preisbereinigte BIP für das Jahr  2020 leicht nach 
oben korrigiert, sodass sich der Rückgang dort jetzt 
auf 4,8 Prozent beläuft (vorher -4,9 Prozent).

Dem BIP-Rückgang im 1.  Quartal lag nach Anga-
ben des Statistischen Bundesamts eine schwache 
Konsumentwicklung zugrunde, die mit den anhal-
tenden Lockdownmaßnahmen zusammenhängen 
dürfte. Weiterhin werden viele Konsumentinnen 
und Konsumenten insbesondere langlebige Kon-
sumgüter wohl bereits zum Ende des Jahres  2020 
angeschafft haben, um noch von der temporä-
ren Senkung der Umsatzsteuersätze profitieren zu 
können. Demgegenüber dürfte die Industrie als 
Stabilitätsanker der Wirtschaft fungiert haben. So 
kamen stützende Impulse insbesondere von den 
Warenexporten.

Der positive Trend in diesem Bereich dürfte sich 
angesichts voller Auftragsbücher und hoher Ex-
porterwartungen (s. u.) weiter fortsetzen. Dagegen 
gab der Geschäftsklimaindikator des ifo  Instituts 
im Dienstleistungssektor im April insgesamt wie-
der etwas nach. Zwar profitiert beispielsweise die 
Logistikbranche vom Aufschwung in der Industrie, 
aber insbesondere das Gastgewerbe und der Touris-
mussektor leiden weiterhin.

Im weiteren Jahresverlauf ist neben den außen-
wirtschaftlichen Impulsen im Zuge von nachhal-
tigen Öffnungsschritten im Jahresverlauf auch mit 
einer kräftigen Binnenkonjunktur zu rechnen. Die 

Bundesregierung geht in ihrer Frühjahrsprojektion 
von einem Anstieg des realen BIP im laufenden Jahr 
von 3,5 Prozent aus. Dabei werden Anstiege in allen 
Verwendungskomponenten erwartet. 2022  sollte 
sich die Erholung weiter fortsetzen und zu einem 
Wachstum der Wirtschaft um 3,6 Prozent führen.

Die Steuereinnahmen lagen im April um gut 
32 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Maßgeb-
lich für diesen sehr deutlichen Anstieg gegenüber 
dem Vorjahr ist u.  a., dass im Vergleichszeitraum 
April  2020 zahlreiche steuerbezogene Stützungs-
maßnahmen für den Unternehmenssektor wie 
die (nachträgliche) Herabsetzung von Vorauszah-
lungen oder vereinfachte Stundungsmöglichkei-
ten wirksam geworden waren und das Aufkommen 
in diesem Monat für sich genommen sehr deut-
lich gemindert haben (vergleiche den Bericht zu 
den Steuereinnahmen). Für eine Einschätzung der 
Auswirkungen der aktuellen konjunkturellen Lage 
auf das Steueraufkommen sollte daher der Ver-
gleich des Aufkommens im April 2021 mit demsel-
ben Monat im Vorkrisenjahr  2019 herangezogen 
werden. Hierbei liegen die Steuereinnahmen gut 
1,5 Prozent unter dem „Vorkrisenwert“. Bei einzel-
nen Steuern deuten im April 2021 aber auch bereits 
die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmo-
nat auf eine spürbare Erholung der konjunkturel-
len Entwicklung hin.

Weiterer Anstieg der Exporte 
und Importe im März

Die nominalen Warenexporte setzten ihre Erho-
lung auch im März 2021 weiter fort und stiegen sai-
sonbereinigt um 1,2  Prozent gegenüber dem Vor-
monat. Im Vergleich zum März des vergangenen 
Jahres, in dem es aufgrund des Pandemieausbruchs 
zu einem erheblichen Rückgang gekommen war, 
lagen die Warenausfuhren um 16,1 Prozent höher. 

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

3.Q 20 4.Q 20 1.Q 21 2.Q 20 3.Q 20 4.Q 20

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 101,4 -4,9 -9,7 +8,5 +0,3 -11,3 -3,9 -2,7

Jeweilige Preise 3.332 -3,4 -9,3 +7,6 +1,0 -9,2 -3,1 -1,9

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.493 -2,8 +7,3 +1,7 . -2,5 -1,2 .

Arbeitnehmerentgelte 1.841 -0,2 +4,1 +0,7 . -0,6 -0,1 .

Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen

651 -9,3 +17,4 +4,5 . -7,4 -4,9 .

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.983 +0,7 +3,1 +0,4 . +0,6 +0,3 .

Bruttolöhne und -gehälter 1.509 -0,8 -6,5 +5,2 . -4,3 -1,1 .

Sparen der privaten Haushalte 331 +50,3 -22,6 +16,1 . +43,9 +62,2 .

Außenhandel/Umsätze/Pro-
duktion/ 

Auftragseingänge

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Feb 21 Mrz 21
Dreimonats-
durchschnitt Feb 21 Mrz 21

Dreimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.205 -9,3 +1,0 +1,2 +3,6 -1,2 +16,2 +2,4 

Waren-Importe 1.025 -7,1 +3,6 +6,5 +2,8 +0,9 +15,5 +2,4 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

94,1 -8,2 -1,9 +2,5 -0,9 -6,8 +5,1 -1,8

Industrie³ 91,0 -10,5 -1,9 +0,7 -0,2 -6,7 +5,7 -1,4

Bauhauptgewerbe 116,1 +2,9 -1,4 +10,8 -4,0 -8,2 +2,7 -4,3

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 93,1 -10,1 -1,8 +2,0 -0,7 -5,1 +8,0 +0,3 

Inland 91,7 -8,3 -2,1 +2,1 -2,3 -6,0 +4,6 -1,6

Ausland 94,4 -11,8 -1,6 +2,1 +1,0 -4,1 +11,2 +2,1 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 94,5 -7,0 +1,4 +3,0 +2,3 +5,8 +27,8 +11,3 

Inland 91,4 -5,8 +4,0 +4,9 +1,8 +5,0 +26,8 +10,7 

Ausland 96,9 -7,9 -0,2 +1,6 +2,7 +6,4 +28,4 +11,7 

Bauhauptgewerbe 122,9 -2,4 -3,7 . +4,1 +3,0 . +0,7 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

115,5 +4,2 +2,7 +7,7 -2,8 -6,6 +11,0 -1,1

Handel mit Kfz 111,1 -4,3 +2,5 . -10,1 -10,4 . -6,2

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Für das 1.  Quartal des laufenden Jahres insge-
samt ergibt sich damit ein deutlicher Anstieg von 
3,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Nach einem Dämpfer zu Jahresbeginn und einem 
Anstieg im Februar konnten die nominalen Waren-
importe im März mit saisonbereinigt 6,5  Prozent 
vergleichsweise kräftig zulegen. Gegenüber dem 
Vorjahresmonat lagen die Importe um 15,5 Prozent 
höher. Im Quartalsvergleich ergibt sich ein Anstieg 
der nominalen Importe von 2,8 Prozent. Der anhal-
tende Aufwärtstrend bei den nominalen Warenim-
porten ging mit einem kräftigen Aufkommensan-
stieg bei der Einfuhrumsatzsteuer im April einher.

Die Bilanz des Warenhandels nach Ursprungswer-
ten und mit Ergänzungen zum Außenhandel lag 
im Zeitraum Januar bis März mit 55,9  Mrd.  € um 
3,4  Mrd.  € über dem Vorjahresniveau. Der Leis-
tungsbilanzüberschuss lag mit 66,4  Mrd.  € um 
4,1 Mrd. € über dem Vorjahresniveau.

Die Frühindikatoren zum Außenhandel in 
Deutschland sind weiterhin positiv ausgerichtet. 
Die ifo Exporterwartungen im Verarbeitenden Ge-
werbe konnten im April auf hohem Niveau weiter 
leicht zulegen. Über fast alle Industriezweige hin-
weg verbesserten sich dabei die Aussichten. Ge-
mäß der Frühjahrsprojektion der Bundesregie-
rung dürfte der Außenhandel rein rechnerisch mit 
1,1 Prozentpunkten zum BIP-Zuwachs beitragen.

Produzierendes Gewerbe legt 
im März wieder zu

Nach einem Dämpfer zu Jahresbeginn ist das Pro-
duzierende Gewerbe im März wieder auf Expan-
sionskurs gegangen. Die Produktion stieg saison-
bereinigt um 2,5  Prozent gegenüber dem Februar 
an. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Pro-
duktion um 5,1 Prozent höher. Verglichen mit dem 
letzten Vorkrisenmonat Februar  2020 lag die Pro-
duktion im März insgesamt noch um 4,3  Prozent 

Arbeitsmarkt

2020 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Feb 21 Mrz 21 Apr 21 Feb 21 Mrz 21 Apr 21

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,70 +18,9 +11 -6 +9 +509 +492 +127 

Erwerbstätige, Inland 44.818 -1,0 -12 +16 . -751 -632 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

33,54 +1,7 +15 . . -107 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2020 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Feb 21 Mrz 21 Apr 21 Feb 21 Mrz 21 Apr 21

Importpreise 97,3 -4,3 +1,7 +1,8 . +1,4 +6,9 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,8 -1,0 +0,7 +0,9 . +1,9 +3,7 .

Verbraucherpreise 105,8 +0,5 +0,7 +0,5 +0,7 +1,3 +1,7 +2,0 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

Saisonbereinigte Salden

Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jan 21 Feb 21 Mrz 21 Apr 21

Klima +3,0 +2,1 -1,1 +1,6 -2,7 +2,8 +11,2 +11,5 

Geschäftslage +3,6 +6,1 +5,3 +8,3 +3,3 +6,7 +12,1 +14,4 

Geschäftserwartungen +2,5 -1,8 -7,4 -4,8 -8,5 -1,0 +10,3 +8,7 

1 Stand: April 2021.
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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niedriger. Die Industrieproduktion (ohne Energie 
und Baugewerbe) stieg im März gegenüber dem 
Vormonat um 0,7  Prozent. Innerhalb der Indus-
trie sank dabei die Investitionsgüterproduktion 
um 0,4 Prozent. Die Produktion von Vorleistungs-
gütern stieg um 1,2 Prozent, die Konsumgüterpro-
duktion um 2,9 Prozent.

Im Quartalsvergleich ergibt sich ein leichter Rück-
gang der Produktion um 0,9  Prozent. Während 
die Produktion im Maschinenbau um 6,0  Prozent 
steigen konnte, schrumpfte die Produktion in der 
Kfz-Industrie um 12,1 Prozent gegenüber dem Vor-
quartal. Letztere hat weiterhin mit Lieferengpäs-
sen zu kämpfen. Im April berichteten laut ifo Ins-
titut 65 Prozent der Autobauer von Knappheit bei 
Vorprodukten. Bei den Industriefirmen insgesamt 
sahen sich 45  Prozent betroffen. Die temporäre 
Blockade des Suezkanals Ende März dürfte diese 
Engpässe und Lieferverzögerungen noch verstärkt 
haben.

Der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag im 
März um saisonbereinigt 2,0 Prozent höher als im 
Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat stellte 
dies einen preisbereinigten Umsatzanstieg von 
7,4  Prozent dar. Auch die Auftragseingänge des 
Verarbeitenden Gewerbes stiegen weiter. Sie la-
gen im März um 3,0 Prozent höher als im Februar 
und um 27,8 Prozent höher als im März 2020, der 
pandemiebedingt durch einen drastischen Ein-
bruch gekennzeichnet war. Wie bereits im Februar 
trugen dazu insbesondere Aufträge aus dem In-
land bei, die gegenüber dem bereits hohen Niveau 
der Auslandsbestellungen aufholen. Die ifo  Pro-
duktionserwartungen im April spiegeln die star-
ken Auftragseingänge mit einem weiteren Anstieg 
auf hohem Niveau wider. Insbesondere in der Au-
tomobilbranche und bei den Computerherstellern 
herrscht Zuversicht. Einzig die Bekleidungsindus-
trie bleibt trotz spürbarer Zugewinne im Saldo pes-
simistisch und geht von abnehmender Produktion 
aus.

In ihrer Frühjahrsprojektion rechnet die Bun-
desregierung vor dem Hintergrund der robus-
ten Industriekonjunktur und des sich belebenden 
Außenhandels mit einem Anstieg der Ausrüstungs-
investitionen um 7,5  Prozent im laufenden Jahr. 
Auch die Bauinvestitionen sollten dank starker 
Nachfrage und günstiger Finanzierungsbedingun-
gen um 1,4 Prozent weiter ansteigen.

Leichte Verbesserung des 
Konsumklimas, Einschätzung 
der Aussichten aber getrübt

Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland 
haben im März preisbereinigt 7,7  Prozent mehr 
umgesetzt als im Februar. Dies war das zweit-
stärkste Umsatzplus gegenüber einem Vormonat 
seit Beginn der coronabedingten Einschränkun-
gen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2020 
lag der Umsatz um 11,0 Prozent höher. Im Vorjah-
resvergleich verzeichnete der Internet- und Ver-
sandhandel mit 42,9 Prozent den größten Anstieg.

Das ifo  Geschäftsklima im Einzelhandel setzte 
sich insgesamt im April aus einer leicht verbes-
serten Lageeinschätzung, aber pessimistische-
ren Zukunftserwartungen zusammen. Das vom 
Marktforschungsunternehmen GfK ermittelte 
Konsumklima zeigte sich im April nach einem An-
stieg im März erneut leicht verbessert und stieg 
auf -6,1  Punkte, verblieb damit aber auf weiter-
hin niedrigem Niveau. Die Anschaffungsneigung 
konnte dabei das dritte Mal in Folge zulegen, ver-
blieb aber auf vergleichsweise niedrigem Niveau. 
Demgegenüber trübte sich der Ausblick der Ver-
braucherinnen und Verbraucher wieder ein. Insbe-
sondere der deutliche Rückgang der Einkommens-
erwartungen machte deren Anstieg im Vormonat 
fast vollständig wieder rückgängig. Laut GfK spie-
gelten sich in den verschlechterten Aussichten die 
gegenüber dem vorherigen Befragungszeitraum 
in der ersten Märzhälfte wieder verschärften Kon-
taktbeschränkungen wider.
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In ihrer Frühjahrsprojektion erwartet die Bun-
desregierung einen Anstieg des preisbereinig-
ten privaten Konsums von 0,8  Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Insbesondere ab der zweiten Jahres-
hälfte dürften dabei vom privaten Konsum mit 
zunehmendem Impffortschritt kräftige Impulse 
ausgehen.

Arbeitsmarkt trotzt im April 
dem verlängerten Lockdown, 
Kurzarbeit weiter auf 
erhöhtem Niveau

Trotz erneut verlängerter Lockdownmaßnahmen 
blieb die Arbeitslosigkeit im April gegenüber dem 
März konstant. Saisonbereinigt liegt die Arbeitslo-
senquote damit seit Jahresbeginn unverändert bei 
6,0 Prozent; nach Ursprungswerten waren im April 
2,77  Millionen Menschen in Deutschland arbeits-
los. Die Erwerbstätigkeit blieb im März gegenüber 
dem Februar konstant bei 44,3 Millionen Personen. 
Der Arbeitsmarkt zeigt sich also weiterhin resili-
ent gegenüber dem Andauern der Corona-Pande-
mie. Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer ver-
zeichnete im April einen Zuwachs von 5,9 Prozent, 
was mit der robusten wirtschaftlichen Entwick-
lung im Verarbeitenden Gewerbe zusammenhän-
gen könnte.

Im 1.  Quartal lag die Kurzarbeit dabei allerdings 
auf hohem Niveau. Nach vorläufigen Hochrech-
nungen der Bundesagentur für Arbeit erhielten 
im Februar 3,27 Millionen Beschäftigte Kurzarbei-
tergeld, ein merklicher Anstieg gegenüber dem Ja-
nuar. Nach Schätzungen des ifo Instituts waren im 
April 2,7  Millionen Menschen in Kurzarbeit. Im 
Einzelhandel nahm im Zuge des Anstiegs der Ge-
schäftstätigkeit die Kurzarbeit spürbar ab. Nach wie 
vor überdurchschnittlich stark betroffen war das 
Gastgewerbe.

Die als Frühindikatoren dienenden Barometer des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) und des ifo  Instituts sind im April erneut 
leicht angestiegen und zeigen ein durchaus opti-
mistisches Stimmungsbild. Auch der Zugang ge-
meldeter Arbeitsstellen bei der Bundesagentur für 
Arbeit lag auf erhöhtem Niveau. Insbesondere die 
Industrie plant Neueinstellungen. Im Dienstleis-
tungssektor dürfte sich der Stellenaufbau derzeit 
auf den IT- und Ingenieurbereich konzentrieren, 
während im Gastgewerbe und Tourismus tenden-
ziell Stellen abgebaut werden dürften. Die Bun-
desregierung geht in ihrer Frühjahrsprojektion für 
den Jahresdurchschnitt 2021 von einem Rückgang 
der Arbeitslosenquote um 0,2  Prozentpunkte auf 
5,7  Prozent aus. 2022 dürfte sich die wirtschaftli-
che Erholung dann auch auf dem Arbeitsmarkt voll 
zeigen und die Arbeitslosigkeit auf jahresdurch-
schnittlich 5,3 Prozent weiter absinken.

Inflationsrate setzt im April 
Aufwärtsbewegung durch 
temporäre Effekte fort

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) setzte 
ihre seit Jahresbeginn anhaltende Aufwärtsbe-
wegung im April weiter fort. Sie lag im April bei 
2,0 Prozent, nach 1,7 Prozent im März und 1,3 Pro-
zent im Februar. Gegenüber dem Vormonat ent-
spricht dies einer Steigerung des Verbraucherpreis-
niveaus um 0,7  Prozent. Die Kerninflationsrate 
(ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) sank 
im Vormonatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 
1,3  Prozent. Im Einzelnen betrug die Inflations-
rate im April  2021 beim Gesamtindex für Waren 
2,6  Prozent (nach 1,9  Prozent im März), darunter 
7,9  Prozent für Energie (4,8  Prozent) und 1,9  Pro-
zent für Nahrungsmittel (1,6 Prozent). Der Anstieg 
des Index für Dienstleistungen lag mit 1,6 Prozent 
unverändert auf Vormonatsniveau, darunter war 
ebenfalls unverändert ein Plus von 1,3 Prozent bei 
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden                                                                                                                                                                                                                    in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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Wohnungsmieten. Haupttreiber der Inflationsrate 
ist damit nach wie vor der Teilindex für Energie.

Die Bundesregierung erwartet in ihrer Frühjahrs-
projektion für das Jahr  2021 eine jahresdurch-
schnittliche Teuerungsrate von 2,3  Prozent. Die 
vergleichsweise deutliche Steigerung beim Ver-
braucherpreisniveau ergibt sich primär durch Son-
dereffekte. Im 1. Halbjahr zeigt sich vor allem der 

Ölpreisanstieg seit dem abrupten Preisverfall zu 
Beginn der Corona-Pandemie. Im 2.  Halbjahr lie-
gen dann dem Vorjahresvergleich Preise zugrunde, 
die durch die temporär verminderten Umsatz-
steuersätze zu einem großen Teil gesenkt worden 
waren. Im nächsten Jahr dürfte der Verbraucher-
preisindex dann mit 1,4  Prozent gegenüber dem 
Vorjahr wieder moderater zulegen.

48



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

49

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
Mai 2021

Steuereinnahmen im April 2021

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im April 2021 um 31,9 Prozent über 
dem Monatsergebnis vom April  2020. Das Steuer-
aufkommen im Vorjahresmonat war dabei deutlich 
durch eine Vielzahl an steuerlichen Maßnahmen 
zur Abmilderung der Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie für die Steuerpflichtigen – wie Stun-
dungen oder die Herabsetzung von Vorauszahlun-
gen – gemindert. So wurden allein bei der von den 
Ländern verwalteten Umsatzsteuer im April  2020 
circa 6,4  Mrd.  € steuerliche Entlastungen wirk-
sam. Zur Einordnung des aktuellen Monatsergeb-
nisses ist daher auch ein Vergleich mit demselben 
Monat im Vorkrisenjahr 2019 hilfreich: Gegenüber 
dem April 2019, also einem Vorkrisenmonat, lagen 
die Steuereinnahmen noch gut 1,5 Prozent niedri-
ger (beziehungsweise rund 0,8 Mrd. €).

Die Einnahmen aus den Gemeinschaftsteuern lagen 
im April 2021 insgesamt um 44,8 Prozent über dem 
Niveau des Vorjahresmonats. Darunter verzeichne-
ten die Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz, 
bedingt vor allem durch die infolge der steuerlichen 
Entlastungsmaßnahmen geminderte Vergleichs-
basis, ein sehr deutliches Plus von 60,3 Prozent. Bei 
den Bundessteuern ergab sich im April dagegen ein 
Einnahmerückgang um 10,9  Prozent gegenüber 
dem Vorjahr, der überwiegend auf die weitgehende 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags sowie Min-
dereinnahmen bei der Energiesteuer zurückzufüh-
ren ist. Die Einnahmen aus den Ländersteuern wie-
sen einen Anstieg um 19,4 Prozent auf.

EU-Eigenmittel

Im Berichtsmonat April 2021 lagen die Zahlungen 
von EU-Eigenmitteln inklusive der Zölle um knapp 
0,3  Mrd.  € (+9,7  Prozent) über dem Ergebnis vom 
April  2020. Die monatlichen Anforderungen der 
Europäischen Union (EU) schwanken aufgrund des 
jeweiligen Finanzierungsbedarfs der EU. Sie orien-
tieren sich grundsätzlich an dem gültigen Jahres-
haushalt der EU des betreffenden Jahres.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis April 2021

In den Monaten Januar bis April 2021 ist das Steu-
eraufkommen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) 
um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
gestiegen. Die Einnahmen aus den Gemeinschaft-
steuern stiegen dabei um 3,4 Prozent; das Aufkom-
men der Bundessteuern sank um 11,3 Prozent. Die 
Ländersteuern verzeichneten einen Einnahmezu-
wachs um 7,9 Prozent.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im April 2021 einen Anstieg um 34,4 Pro-
zent gegenüber dem Ergebnis im April  2020. Die 
Einnahmen des Bundes aus den Gemeinschaftsteu-
ern stiegen um 53,4  Prozent vor allem aufgrund 
höherer Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz 
(+74,2 Prozent). Neben deutlich geringeren Einnah-
men aus den Bundessteuern (-10,9 Prozent) verrin-
gerten leicht höhere Eigenmittelabführungen des 
Bundes an die  EU die Einnahmen des Bundes im 
Vorjahresvergleich. Zudem waren gegenüber dem 
April 2020 leicht höhere Bundesergänzungszuwei-
sungen an die Länder zu leisten.

Die Länder verbuchten im April 2021 ebenfalls ei-
nen deutlichen Anstieg ihrer Steuereinnahmen, 
und zwar um 36,0  Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Die Ländereinnahmen aus den Gemeinschaft-
steuern stiegen dabei insgesamt um 44,0  Prozent. 
Ebenso wie beim Bund ist dies überwiegend auf 
den beträchtlichen Anstieg der Einnahmen bei den 
Steuern vom Umsatz (+52,0 Prozent) im Jahresver-
gleich zurückzuführen. Zudem war bei den Län-
dersteuern ein deutliches Plus von 19,4 Prozent zu 
verzeichnen. Die Einnahmen der Gemeinden aus 
ihrem Anteil an den Gemeinschaftsteuern stiegen 
um 14,5 Prozent.
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Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im 
April 2021 um 5,9 Prozent über dem Aufkommen 
im Vorjahresmonat. Das Kassenaufkommen in die-
sem Monat beinhaltet die für März 2021 abgeführte 
Lohnsteuer. Infolge des Fortdauerns der Pandemie 

und der Lockdownmaßnahmen wird von den Un-
ternehmen zwar weiterhin in beträchtlichem 
Umfang Kurzarbeit in Anspruch genommen mit 
entsprechenden Auswirkungen auf die Lohnsteuer-
einnahmen. Zudem wirken sich die mit dem Zwei-
ten Familienentlastungsgesetz beschlossene Erhö-
hung des Grundfreibetrags sowie die Verschiebung 
der übrigen Tarifeckwerte einnahmemindernd aus. 
Allerdings ist auch die Vorjahresbasis (April  2020) 
deutlich durch die Pandemie und insbesondere die 
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2021

April

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

April

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20214

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 18.439 +5,1 69.293  -2,3 211.300 +1,0

Veranlagte Einkommensteuer 318 X 18.144 +0,8 61.150 +3,7

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.311  -2,8 5.572  -11,5 21.400  -0,5

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge (einschließlich ehemaligem 
Zinsabschlag)

838 +51,5 4.076 +34,7 7.500 +10,9

Körperschaftsteuer 1.250 X 11.453 +90,5 28.150 +16,0

Steuern vom Umsatz 18.316 +60,3 73.111 +2,3 245.400 +11,8

Gewerbesteuerumlage 998 +4,4 1.249 +11,6 4.419 +16,3

Erhöhte Gewerbesteuerumlage -0 X -0 X 0 X

Gemeinschaftsteuern insgesamt 41.470 +44,8 182.898 +3,4 579.319 +6,4

Bundessteuern

Energiesteuer 2.424  -13,8 6.550  -15,8 39.150 +4,0

Tabaksteuer 1.466  -10,5 4.051  -0,0 14.460  -1,3

Alkoholsteuer 134 +1,9 529  -23,7 1.935  -13,5

Versicherungsteuer 1.014 +17,9 7.791 +2,2 14.890 +2,3

Stromsteuer 578 +19,2 2.270 +3,5 6.740 +2,7

Kraftfahrzeugsteuer 819  -14,5 3.386  -5,7 9.545 +0,2

Luftverkehrsteuer 26 +500,9 95  -39,8 450 +54,1

Solidaritätszuschlag 492  -47,8 3.663  -37,6 10.050  -46,2

Übrige Bundessteuern 128 +4,9 460  -9,2 1.401  -6,6

Bundessteuern insgesamt 7.083  -10,9 28.795  -11,3 98.621  -6,6

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 772 +18,8 2.881 +9,5 8.500  -1,2

Grunderwerbsteuer 1.403 +17,5 6.119 +7,0 16.700 +4,0

Rennwett- und Lotteriesteuer 182 +30,8 760 +11,5 2.170 +6,2

Biersteuer 48 +53,4 167 +2,7 585 +3,3

Übrige Ländersteuern 35 +14,8 271 +4,8 522 +2,4

Ländersteuern insgesamt 2.441 +19,4 10.198 +7,9 28.477 +2,5

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 
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damals in Anspruch genommene Kurzarbeit belas-
tet. Das aus dem Lohnsteueraufkommen gezahlte 
Kindergeld stieg aufgrund der mit dem Zweiten 
Familienentlastungsgesetz beschlossenen Kinder-
gelderhöhung um 15 € pro Kind um 10,0 Prozent. 
Im Ergebnis ergab sich ein um 5,1  Prozent höhe-
res kassenmäßiges Lohnsteueraufkommen im Ver-
gleich zum April 2020. In den Monaten Januar bis 
April lag das kassenmäßige Lohnsteueraufkom-
men insgesamt noch um 2,3 Prozent unter dem Ni-
veau des Vorjahreszeitraums.

Körperschaftsteuer

Im Veranlagungsmonat April  2021 lag das Kör-
perschaftsteueraufkommen bei 1,2  Mrd.  €. Im 
April  2020 wurden hier 2,5  Mrd.  € erstattet. Die 
schwache Vorjahresbasis ist zu einem beträcht-
lichen Teil Folge der untergesetzlichen Corona-
maßnahmen. Die Herabsetzungen der bereits im 
März  2020 für das 1.  Quartal abgeführten Vor-
auszahlungen sowie die in erheblichem Umfang 

gewährten Stundungen hatten im Saldo zu Rück-
erstattungen im April  2020 geführt. Die Investi-
tionszulage hatte aufgrund ihres geringen Volu-
mens nahezu keinen Einfluss auf das Aufkommen 
im April  2021. Im Ergebnis lag das kassenmä-
ßige Körperschaftsteueraufkommen somit deut-
lich um 3,7 Mrd. € über dem Aufkommen aus dem 
April  2020. In den Monaten Januar bis April  2021 
insgesamt stieg das kassenmäßige Körperschaft-
steueraufkommen um 90,5 Prozent gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum.

Veranlagte Einkommensteuer

Das Aufkommen aus veranlagter Einkommen-
steuer brutto stieg im April  2021 um 23,3  Pro-
zent gegenüber dem April 2020. Auch hier dürften 
Stundungen und herabgesetzte Vorauszahlun-
gen die Vergleichsbasis  2020 gemindert haben. 
Nach Abzug der Arbeitnehmererstattungen, die 
sich um 25,9  Prozent gegenüber dem April  2020 
verringerten, und der nur noch unbedeutenden 

2021

April

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

April

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20214

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

EU-Eigenmittel

Zölle 478 +24,7 1.461  -2,4 4.950 +5,3

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 296 +36,4 1.811 +74,1 4.430 +79,1

BNE-Eigenmittel 2.093 +3,9 12.822 +32,6 33.290 +30,0

EU-Eigenmittel insgesamt 2.867 +9,7 16.094 +31,8 42.670 +30,1

Bund³ 20.890 +34,4 87.315  -4,9 293.760 +3,8

Länder³ 24.129 +36,0 103.654 +3,6 324.596 +2,6

EU 2.867 +9,7 16.094 +31,8 42.670 +30,1

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.586 +14,5 16.289  -0,6 50.341 +0,5

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

51.471 +31,9 223.353 +1,3 711.367 +4,3

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹
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Investitions- und Eigenheimzulagen ergab sich per 
saldo im April 2021 ein deutlicher Anstieg des kas-
senmäßigen Steueraufkommens an veranlagter 
Einkommensteuer um rund 1,0 Mrd. € im Vergleich 
zum April  2020. In den Monaten Januar bis Ap-
ril 2021 lag das kassenmäßige Aufkommen aus ver-
anlagter Einkommensteuer insgesamt um 0,8 Pro-
zent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im April 2021 lag das Bruttoaufkommen der nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag um 4,1  Prozent 
unter der Vorjahresbasis. Die aus dem Aufkom-
men geleisteten Erstattungen durch das Bundes-
zentralamt für Steuern lagen bei rund 87  Mio.  € 
(-20,2 Prozent gegenüber April 2020). Insgesamt er-
gab sich so ein Rückgang des Kassenaufkommens 
der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 
2,8 Prozent gegenüber dem April 2020. In den Mo-
naten Januar bis April  2021 lag das kassenmäßige 
Aufkommen der nicht veranlagten Steuern vom 
Ertrag insgesamt um 11,5  Prozent unter dem Ni-
veau des Vorjahreszeitraums.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge verzeichnete im Ver-
gleich zum April 2020 einen Anstieg um 51,5 Pro-
zent. In den Monaten Januar bis April 2021 stieg das 
kassenmäßige Aufkommen dabei insgesamt um 
34,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz lag 
im April  2021 aufgrund der pandemiebeding-
ten Sondereffekte im Vergleichszeitraum 2020 um 

60,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Die Ein-
nahmen aus der Binnen-Umsatzsteuer stiegen da-
bei um 91,0  Prozent, die Einnahmen aus der Ein-
fuhrumsatzsteuer um 13,4  Prozent. Ursache sind 
vor allem die umfangreichen steuerlichen Corona-
maßnahmen zur Entlastung der Unternehmen, 
die im April des Vorjahres kassenwirksam wur-
den. Zu diesem Zeitpunkt waren insgesamt circa 
6,4  Mrd.  € Sondervorauszahlungen herabgesetzt 
und erstattet, Stundungen gewährt und Vollstre-
ckungsmaßnahmen aufgeschoben worden. Bei der 
Einfuhrumsatzsteuer dürfte darüber hinaus die 
Vergleichsbasis bereits durch pandemiebedingte 
Rückgänge des Außenhandels beeinträchtigt wor-
den sein. In den Monaten Januar bis April 2021 stieg 
das kassenmäßige Aufkommen der Steuern vom 
Umsatz insgesamt um 2,3 Prozent gegenüber dem 
Niveau des Vorjahreszeitraums.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern insge-
samt lag im April 2021 um 10,9 Prozent unter dem 
Steueraufkommen des Vorjahresmonats. Spürbare 
Rückgange waren bei der Energiesteuer (-13,8 Pro-
zent), der Kraftfahrzeugsteuer (-14,5  Prozent), der 
Tabaksteuer (-10,5 Prozent) und der Schaumwein-
steuer (-21,3  Prozent) zu verzeichnen. Das Auf-
kommen aus dem Solidaritätszuschlag verringerte 
sich am deutlichsten, nämlich um 47,8  Prozent. 
Der Rückgang ist vor allem auf die weitgehende 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags zurückzu-
führen. Die Stromsteuer wies dagegen ein deutli-
ches Plus von 19,2  Prozent auf. Weitere Aufkom-
menszuwächse zeigten die Versicherungsteuer 
(+17,9  Prozent) und die Kaffeesteuer (+10,3  Pro-
zent). Die Veränderungen bei den übrigen Steu-
erarten hatten betragsmäßig nur geringen Ein-
fluss auf das Gesamt ergebnis der Bundessteuern. 
In den Monaten Januar bis April  2021 verringerte 
sich das kassenmäßige Aufkommen der Bundes-
steuern insgesamt um 11,3 Prozent gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum.
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Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im 
April 2021 deutlich um 19,4 Prozent über dem Er-
gebnis im April 2020. Die einzelnen Steuern konn-
ten zum Teil spürbare Zuwächse verbuchen. So stie-
gen die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer um 

17,5 Prozent, aus der Erbschaftsteuer um 18,8 Pro-
zent, aus der Feuerschutzsteuer um 14,8  Prozent 
und aus der Rennwett- und Lotteriesteuer um 
30,8  Prozent. Das Biersteueraufkommen verbes-
serte sich um 53,4 Prozent. In den Monaten Januar 
bis April  2021 stieg das Aufkommen der Länder-
steuern um 7,9 Prozent.
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich April 2021

Nachtragshaushalt 2021

Der Bundestag hat am 23.  April  2021 ein Nach-
tragshaushaltsgesetz  2021 beschlossen. Mit dem 
vorgesehenen Nachtragshaushalt wird dem sich 
seit Beschluss des Bundeshaushalts  2021 im De-
zember  2020 veränderten Pandemiegesche-
hen mit zusätzlichen erforderlichen Hilfs- und 
Schutzmaßnahmen, einer angepassten umfassen-
den Impf- und Testkampagne sowie verschlech-
terten Konjunkturerwartungen im Vergleich zur 
Herbstprojektion 2020 der Bundesregierung Rech-
nung getragen. Zugleich wird über weitere Kredit-
ermächtigungen die finanzielle Handlungsfähig-
keit für den weiteren Jahresverlauf sichergestellt. 
Der Nachtrag sieht im Soll 2021 ein Ausgabevolu-
men von 547,7 Mrd. € und Einnahmen in Höhe von 
307,3 Mrd. € vor. Die veranschlagte Nettokreditauf-
nahme liegt im Soll 2021 nunmehr bei 240,2 Mrd. €.

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen 
sich in den Monaten Januar bis April dieses Jah-
res auf rund 92,9 Mrd. €. Damit waren die Einnah-
men um 11,5 Prozent (rund -12,1 Mrd. €) niedriger 
als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Steu-
ereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelab-
flüsse) sanken um 5,8  Prozent (rund -5,3  Mrd.  €) 
gegenüber der Vorjahresperiode. Das Aufkommen 
aus dem Solidaritätszuschlag verringerte sich um 
37,6  Prozent (rund -2,2  Mrd.  €). Dieser Rückgang 
ist im Wesentlichen auf die Abschaffung des Soli-
daritätszuschlags ab diesem Jahr für rund 90 Pro-
zent der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen 
zurückzuführen. Die Einnahmen aus der Einkom-
men- und Körperschaftssteuer stiegen um 4,2 Pro-
zent (rund 1,8  Mrd.  €). Die Zahlungen an die Eu-
ropäische Union (EU)  – BNE-Eigenmittel der  EU 
und Mehrwertsteuer-Eigenmittel der  EU  – waren 

um rund 3,9 Mrd. € höher als im entsprechenden 
Vorjahreszeitraum.

Auch die Sonstigen Einnahmen lagen im Berichts-
zeitraum um 49,3 Prozent (rund -6,8 Mrd. €) unter 
dem entsprechenden Vorjahresniveau. Dies war vor 
allem auf das Ausbleiben der Abführung des Bun-
desanteils am Reingewinn der Deutschen Bundes-
bank zurückzuführen. Im Vorjahr hatte die Deut-
sche Bundesbank rund 5,9  Mrd.  € Reingewinn an 
den Bund abgeführt, von denen 2,5 Mrd. € im Bun-
deshaushalt verblieben und 3,4  Mrd.  € dem Son-
dervermögen „Investitions- und Tilgungsfonds“ 
zur Tilgung seiner Verbindlichkeiten zur Verfü-
gung zu stellen waren.

Ausgaben

Im Jahr  2020 wurden außerordentliche Anstren-
gungen unternommen, um die Corona-Pan-
demie und ihre wirtschaftlichen, sozialen und 
gesellschaftlichen Folgen zu bekämpfen bezie-
hungsweise einzudämmen. Auch der Vollzug des 
Haushalts  2021 wird ganz wesentlich von der Be-
wältigung der Pandemie und ihrer Folgen geprägt 
sein.

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen 
in den ersten vier Monaten dieses Jahres rund 
163,5  Mrd.  € und lagen damit um 21,4  Prozent 
(rund +28,8 Mrd. €) über dem entsprechenden Vor-
jahresniveau. Nach ökonomischen Arten gegliedert 
resultiert der Anstieg der Ausgaben im betrachte-
ten Zeitraum überwiegend aus höheren konsum-
tiven Ausgaben (+14,7  Prozent beziehungsweise 
rund +18,7 Mrd. €). Ein Großteil der höheren Aus-
gaben wurde für laufende Zuweisungen an Ver-
waltungen und Sozialversicherungen aufgewen-
det. Die Zuweisungen an Verwaltungen sind um 
74,9 Prozent (rund +7,5 Mrd. €) gestiegen, was u. a. 
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2020 Soll 20211 Ist-Entwicklung2 April 2021

Ausgaben (Mrd. €)³ 441,8 547,7 163,5

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +21,4

Einnahmen (Mrd. €)4 311,1 307,3 92,9

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % -11,5

Steuereinnahmen (Mrd. €) 283,3 284,0 85,9

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % -5,8

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. €) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. €) -130,7 -240,4 -70,6

Deckung/Verwendung: 130,7 240,4 70,6

Kassenmittel (Mrd. €) - - 93,5

Münzeinnahmen (Mrd. €) 0,2 0,2 0,0

Saldo der Rücklagenbewegungen5 0 0,0 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo6 (Mrd. €) 130,5 240,2 -22,9

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Nachtragshaushalt gemäß Bundesratsbeschluss zum Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2021 vom 7. Mai 2021.
2 Buchungsergebnisse.
3 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
5 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
6 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

auf die pandemiebedingten Ausgleichszahlungen 
nach §  21 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
zurückzuführen ist. Für diesen Zweck wurden bis 
April  2021 rund 3,5  Mrd.  € bereitgestellt. Die Zu-
weisungen an Sozialversicherungen überstiegen 
das entsprechende Vorjahresergebnis um 25,6 Pro-
zent (rund +12,8 Mrd. €). Darin enthalten sind Leis-
tungen an den Gesundheitsfonds für durch die 
SARS-CoV-2-Pandemie verursachte Belastungen 
in Höhe von rund 8,1 Mrd. €. Weiterhin enthalten 
sind Zuweisungen an die Liquiditätsreserve des Ge-
sundheitsfonds für das Zukunftsprogramm Kran-
kenhäuser, die in Höhe von 3,0 Mrd. € ausgezahlt 
worden sind. Gedämpft wurde die Zunahme der 
konsumtiven Ausgaben durch die Zinsausgaben, 
die um 43,9 Prozent (rund -1,8 Mrd. €) unter dem 
entsprechenden Vorjahresniveau lagen.

Die investiven Ausgaben beliefen sich bis Ende 
April 2021 auf rund 18,2 Mrd. €. Damit wurde das 
Niveau vom April  2020 um 126,1  Prozent (rund 
+10,2  Mrd.  €) übertroffen. Dies ist vor allem auf 

unterjährige Liquiditätshilfen an die Bundesagen-
tur für Arbeit (rund +10,3 Mrd. €) zurückzuführen. 
Die Sachinvestitionen gingen aufgrund geringe-
rer Ausgaben für Baumaßnahmen um 50,4 Prozent 
(rund -1,3 Mrd. €) zurück. Die gegenüber dem Vor-
jahr geringeren Ausgaben für Baumaßnahmen sind 
etwa zur Hälfte auf einen Sondereffekt zurückzu-
führen, der das ganze Jahr wirken wird. Die Inves-
titionen im Fernstraßenbau werden ab 2021 an die 
Autobahn GmbH des Bundes ausgelagert. Die Au-
tobahn  GmbH des Bundes erhält die dafür benö-
tigten Mittel über Zuschüsse für Investitionen, die 
im April 2021 um rund 0,6 Mrd. € höher waren als 
im April des vergangenen Jahres. Gemäß Soll 2021 
erhält die Autobahn GmbH des Bundes dieses Jahr 
insgesamt Zuschüsse für Investitionen in Höhe 
von rund 5,5 Mrd. €. Bei den Bauinvestitionen sind 
daher im Jahr  2021 auch rund 4,7  Mrd.  € weni-
ger veranschlagt als im Soll des Jahres  2020 (rund 
-4,2 Mrd. € weniger gegenüber dem Ist 2020).
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2020 Soll¹ 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

April 
2020

April 
2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Allgemeine Dienste 95.479 21,6 103.911 19,0 28.133 28.659 +1,9

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 12.127 2,7 12.324 2,3 2.648 2.697 +1,8

Verteidigung 45.471 10,3 47.019 8,6 13.560 13.773 +1,6

Politische Führung, zentrale Verwaltung 19.199 4,3 22.707 4,1 6.679 6.846 +2,5

Finanzverwaltung 5.342 1,2 5.922 1,1 1.704 1.785 +4,8

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle Angelegenheiten 28.645 6,5 31.829 5,8 6.458 6.145 -4,8

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Wei-
terbildungsteilnehmende

6.045 1,4 5.182 0,9 1.311 1.411 +7,6

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

15.236 3,4 18.207 3,3 3.248 3.021 -7,0

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 218.365 49,4 284.649 52,0 83.160 108.282 +30,2

Sozialversicherungen einschließlich Arbeitslosenversicherung 129.829 29,4 134.149 24,5 48.144 63.090 +31,0

darunter:

Allgemeine Rentenversicherung 93.004 21,1 97.401 17,8 37.411 39.161 +4,7

Krankenversicherung 15.884 3,6 19.010 3,5 5.303 8.148 +53,6

Arbeitslosenversicherung 6.913 1,6 3.350 0,6 0 10.315 -

Arbeitsmarktpolitik 40.876 9,3 45.360 8,3 12.051 14.069 +16,7

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 20.658 4,7 23.700 4,3 6.949 7.495 +7,9

Leistungen des Bundes für Unterkunft und Heizung 
nach dem SGB II

10.097 2,3 11.200 2,0 2.096 3.590 +71,2

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 10.343 2,3 11.395 2,1 3.307 3.650 +10,4

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen 
Ereignissen

2.039 0,5 2.269 0,4 801 905 +13,0

Sonstige soziale Angelegenheiten 24.149 5,5 79.621 14,5 14.783 22.349 +51,2

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 19.001 4,3 25.114 4,6 1.913 5.807 +203,5

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 
Gemeinschaftsdienste

1.783 0,4 2.972 0,5 352 423 +20,0

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 893 0,2 1.675 0,3 242 327 +34,9

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.469 0,3 2.611 0,5 190 348 +83,0

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 5.509 1,2 14.620 2,7 2.734 1.509 -44,8

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.400 0,3 2.968 0,5 247 210 -15,0

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 2.316 0,5 1.491 0,3 2.052 432 -79,0

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 22.961 5,2 33.683 6,1 5.459 5.482 +0,4

Straßen 9.791 2,2 9.815 1,8 2.217 1.332 -39,9

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 8.156 1,8 16.321 3,0 1.776 1.790 +0,8

Allgemeine Finanzwirtschaft 48.585 11,0 48.336 8,8 6.311 6.878 +9,0

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Schuldenaufnahme

6.457 1,5 10.267 1,9 4.168 2.340 -43,9

Ausgaben insgesamt² 441.798 100,0 547.726 100,0 134.711 163.533 +21,4

1 Nachtragshaushalt gemäß Bundesratsbeschluss zum Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2021 vom 7. Mai 2021.

2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Bundesausgaben nach ökonomischen Arten

Ist 2020 Soll1 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr

April 
2020

April 
2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Konsumtive Ausgaben 391.450 88,6 461.191 84,2 126.652 145.310 +14,7

Personalausgaben 35.409 8,0 35.960 6,6 12.451 12.781 +2,7

Aktivbezüge 26.249 5,9 26.817 4,9 9.052 9.423 +4,1

Versorgung 9.160 2,1 9.144 1,7 3.399 3.358 -1,2

Laufender Sachaufwand 36.370 8,2 44.823 8,2 9.302 9.428 +1,4

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 1.801 0,4 1.164 0,2 518 301 -41,9

Militärische Beschaffungen 16.833 3,8 18.155 3,3 3.564 3.567 +0,1

Sonstiger laufender Sachaufwand 17.736 4,0 25.504 4,7 5.221 5.560 +6,5

Zinsausgaben 6.413 1,5 10.261 1,9 4.167 2.339 -43,9

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 312.053 70,6 366.125 66,8 100.205 120.090 +19,8

an Verwaltungen 75.607 17,1 40.670 7,4 10.039 17.560 +74,9

an andere Bereiche 236.446 53,5 325.455 59,4 90.166 102.529 +13,7

darunter:

Unternehmen 49.569 11,2 104.429 19,1 25.128 23.388 -6,9

Renten, Unterstützungen u. a. 30.735 7,0 36.535 6,7 10.351 11.227 +8,5

Sozialversicherungen 134.613 30,5 153.495 28,0 49.913 62.704 +25,6

Sonstige Vermögensübertragungen 1.205 0,3 4.022 0,7 527 672 +27,5

Investive Ausgaben 50.348 11,4 59.268 10,8 8.059 18.224 +126,1

Finanzierungshilfen 38.756 8,8 51.165 9,3 5.406 16.907 +212,7

Zuweisungen und Zuschüsse 30.652 6,9 39.856 7,3 5.229 5.532 +5,8

Darlehensgewährungen, Gewährleistungen 7.630 1,7 6.680 1,2 175 11.051 X

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 473 0,1 4.628 0,8 2 323 X

Sachinvestitionen 11.592 2,6 8.103 1,5 2.653 1.317 -50,4

Baumaßnahmen 8.192 1,9 4.554 0,8 1.839 752 -59,1

Erwerb von beweglichen Sachen 2.816 0,6 3.412 0,6 682 550 -19,4

Grunderwerb 585 0,1 137 0,0 131 15 -88,5

Globalansätze 0 0,0 27.267 5,0 0 0 X

Ausgaben insgesamt² 441.798 100,0 547.726 100,0 134.711 163.533 +21,4

1 Nachtragshaushalt gemäß Bundesratsbeschluss zum Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2021 vom 7. Mai 2021.

2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2020 Soll¹ 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

April 
2020

April 
2021

in Mio. 
€

Anteil 
in %

in Mio. 
€

Anteil 
in % in Mio. € in %

Steuern 283.254 91,1 284.024 92,4 91.216 85.915  -5,8

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 235.978 75,9 250.470 81,5 77.094 79.391 +3,0

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge)

140.012 45,0 134.358 43,7 43.278 45.105 +4,2

davon:

Lohnsteuer 89.075 28,6 84.651 27,5 28.178 27.124  -3,7

Veranlagte Einkommensteuer 25.067 8,1 24.814 8,1 7.646 7.710 +0,8

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 10.761 3,5 9.200 3,0 3.115 2.751  -11,7

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungs-
erträge 

2.976 1,0 2.794 0,9 1.331 1.793 +34,7

Körperschaftsteuer 12.134 3,9 12.899 4,2 3.007 5.726 +90,4

Steuern vom Umsatz 94.391 30,3 114.323 37,2 33.467 33.854 +1,2

Gewerbesteuerumlage 1.574 0,5 1.789 0,6 349 432 +23,8

Energiesteuer 37.635 12,1 39.850 13,0 7.777 6.550  -15,8

Tabaksteuer 14.651 4,7 14.190 4,6 4.052 4.051  -0,0

Solidaritätszuschlag 18.676 6,0 9.950 3,2 5.874 3.663  -37,6

Versicherungsteuer 14.553 4,7 14.890 4,8 7.626 7.791 +2,2

Stromsteuer 6.561 2,1 6.880 2,2 2.193 2.270 +3,5

Kraftfahrzeugsteuer 9.526 3,1 9.545 3,1 3.591 3.386  -5,7

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.249 0,7 2.102 0,7 704 530  -24,7

Kaffeesteuer 1.060 0,3 1.070 0,3 350 361 +3,1

Luftverkehrsteuer 292 0,1 630 0,2 157 95  -39,5

Schaumweinsteuer und Zwischenerzeugnissteuer 428 0,1 394 0,1 145 98  -32,4

Sonstige Bundessteuern 1 0,0 2 0,0 1 1 -

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 1.067 X 800 X 0 0 -

Ergänzungszuweisungen an Länder 8.751 X 9.179 X 2.405 2.302  -4,3

BNE-Eigenmittel der EU 25.616 X 33.280 X 9.670 12.822 +32,6

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 2.473 X 4.430 X 1.040 1.811 +74,1

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 11.457 X 9.268 X 2.986 3.089 +3,4

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 2.248 2.248 -

Sonstige Einnahmen 27.831 8,9 23.290 7,6 13.764 6.983  -49,3

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 7.263 2,3 5.352 1,7 6.535 1.072  -83,6

Zinseinnahmen 364 0,1 385 0,1 55 101 +83,6

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, Kapitalrück-
zahlungen, Gewährleistungen

1.342 0,4 1.253 0,4 359 350  -2,5

Einnahmen insgesamt² 311.085 100,0 307.314 100,0 104.980 92.898  -11,5

1 Nachtragshaushalt gemäß Bundesratsbeschluss zum Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2021 vom 7. Mai 2021.

2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Finanzierungssaldo

Im Zeitraum Januar bis April 2021 wies der Bundes-
haushalt ein Finanzierungsdefizit von 70,6 Mrd. € 
auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im Laufe 
des Haushaltsjahres starken Schwankungen und 
beeinflussen somit die eingesetzten Kassenmittel 

in den einzelnen Monaten in unterschiedlichem 
Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im Jah-
resverlauf in der Regel starke Schwankungen. Die 
unterjährige Entwicklung des Finanzierungssaldos 
und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind daher 
keine Indikatoren, aus denen sich die erforderliche 
Nettokreditaufnahme und der Finanzierungssaldo 
am Jahresende errechnen lassen.
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Der Finanzierungssaldo der Ländergesamtheit 
fällt am Ende des Berichtszeitraums aufgrund der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie deutlich 
schlechter aus als im entsprechenden Vorjahreszeit-
raum. Er betrug Ende März  2021 etwa -5,4  Mrd.  € 
und verringerte sich im Vergleich zum Vorjahres-
wert um rund -7,9  Mrd.  €. Im Vergleich zum Vor-
monat verbesserte sich der Finanzierungssaldo um 
4,7 Mrd. €.

Die Ausgaben der Länder stiegen im Vergleich zum 
Vorjahr um 18,24 Prozent. Die Einnahmen wuchsen 
um 9,9 Prozent. Dieser Anstieg ist auf den Zuwachs 

der Einnahmen von Verwaltungen (laufende Rech-
nung) um 75,9  Prozent zurückzuführen, in dem 
sich u.  a. die vom Bund geleisteten Zahlungen an 
die Länder im Rahmen der Coronahilfspakete wi-
derspiegeln. Die Steuereinnahmen der Länder wa-
ren gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr um 
6,9 Prozent rückläufig.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein-
schließlich März  2021 sind im statistischen An-
hang der Online-Version des Monatsberichts 
(www.bmf-monatsbericht.de) aufgeführt.

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis 
einschließlich März 2021

Entwicklung der Länderhaushalte bis März 2021 Länder insgesamt
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

9,9 

-6,3 

69,9 

18,2 

3,5 

38,8 

-15,7 

-4,4 

15,4 

50,1 

-40

-20

0

20

40

60

80

Bereinigte
Einnahmen

Steuer-
ein-

nahmen

Übrige
Ein-

nahmen

Bereinigte
Ausgaben

Personal-
ausgaben

Laufender
Sach-

aufwand

Zins-
aus-

gaben

Sach-
investi-
tionen

Zahlungen
an Ver-

waltungen

Übrige
Ausgaben



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

61

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis einschließlich März 2021

Monatsbericht des BMF 
Mai 2021

Entwicklung der Länderhaushalte bis März 2021 Flächenländer 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis März 2021 Stadtstaaten
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finanzie-
rung des Bundeshaushalts und seiner Sonderver-
mögen. Sondervermögen werden unterschieden 
in solche Sondervermögen, die über den Bundes-
haushalt oder andere Einnahmen mitfinanziert 
werden, und Sondervermögen mit eigener Kredit-
ermächtigung (Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) und 
Investitions- und Tilgungsfonds (ITF) sowie Re-
strukturierungsfonds). Die Kreditaufnahme für die 
Sondervermögen FMS und WSF dient dabei zum 
einen der Finanzierung von Aufwendungen für 
Stabilisierungsmaßnahmen (gemäß § 9 Abs. 1 Sta-
bilisierungsfondsgesetz  (StFG)) oder der Rekapita-
lisierung von Unternehmen (gemäß § 22 StFG). Des 
Weiteren nimmt der Bund für FMS und WSF auch 
Kredite auf, die dann als konditionsgleiche Darle-
hen an Anstalten des öffentlichen Rechts durchge-
leitet werden (gemäß § 9 Abs. 5 und § 23 StFG). Die 
Aufnahme dieser Kredite über den Bund dient der 
Kostenersparnis.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich 
in einem ersten Schritt auf die gesamte Kreditauf-
nahme des Bundes. Anschließend erfolgt eine Auf-
gliederung in 

 ● die Kreditaufnahme beziehungsweise Ver-
schuldung des Bundeshaushalts und der mit-
finanzierten Sondervermögen sowie der Kre-
ditaufnahme beziehungsweise Verschuldung 
von FMS, WSF und ITF ohne Finanzierung von 
Darlehen für Anstalten des öffentlichen Rechts, 
und

 ● die Kreditaufnahme für FMS und WSF zur Fi-
nanzierung von an Anstalten des öffentli-
chen Rechts durchzuleitende Darlehen (im Fol-
genden „Darlehensfinanzierung“).

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte am 31.  Dezember  2020 Kredite 
in Höhe von 1.272,0  Mrd.  € aufgenommen. Die-
ser Bestand erhöhte sich zum 30.  April  2021 
auf 1.331,8 Mrd. €. Der Anstieg der Kreditaufnahme 
um 59,9 Mrd. € geht auf den Finanzierungsbedarf 
des Bundes für den Haushalt und die Sonderver-
mögen einschließlich der Bedarfe von FMS und 
WSF zur Durchleitung von Darlehen an Anstalten 
des öffentlichen Rechts zurück. Vor dem Hinter-
grund der Maßnahmen, welche die Bundesregie-
rung zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen 
der COVID-19-Pandemie beschlossen hat, ist auch 
im Jahr  2021 mit einer erhöhten Kreditaufnahme 
zu rechnen, insbesondere durch eine gegenüber 
dem Vorjahr nochmals höher geplante Nettokre-
ditaufnahme des Bundeshaushalts.

Der Anstieg der Kreditaufnahme gegenüber dem 
31. Dezember 2020 resultiert aus neuen Aufnahmen 
im Volumen von 171,8  Mrd.  € bei Fälligkeiten im 
Volumen von 112,0 Mrd. €. Bis zum 30. April 2021 
wurden im Jahr 2021 für die Verzinsung aller auch 
in früheren Jahren aufgenommenen bestehenden 
Kredite saldiert 2,2 Mrd. € aufgewendet.

Im April wurden 44,2 Mrd. € an Bundeswertpapie-
ren emittiert. Der Schwerpunkt der Emissionen 
lag mit 43,5 Mrd. € bei den konventionellen Bun-
deswertpapieren. Sie verteilten sich auf 1,5 Mrd. € 
30-jährige Bundesanleihen, 13  Mrd.  € an 10-jäh-
rigen Bundesanleihen, 4  Mrd.  € an Bundesobli-
gationen, 5  Mrd.  € an Bundesschatzanweisungen 
und 20  Mrd.  € Unverzinsliche Schatzanweisun-
gen des Bundes. Es wurden inflationsindexierte 
Bundesanleihen in Höhe von 0,7  Mrd.  € begeben. 
Im April erfolgten keine Emissionen in Grünen 
Bundeswertpapieren.

Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen
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Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswert-
papieren verringerten sich im April  2021 um 
0,9 Mrd. € auf 174,1 Mrd. €. Die Veränderung resul-
tiert im Wesentlichen aus Sekundärmarktverkäu-
fen in Höhe von 13,3 Mrd. € sowie Käufen in Höhe 
von 5,3 Mrd. € und der Erhöhung von Eigenbestän-
den durch bei Emission zurückbehaltene Emissi-
onsanteile um 7,2 Mrd. €.

Am 30. April 2021 entfielen 94,1 Prozent der Kredit-
aufnahmen auf die Kreditaufnahme des Bundes für 
Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfi-
nanzierung. 5,9 Prozent der Kreditaufnahme dien-
ten der Finanzierung von FMS und WSF für durch-
geleitete Kredite an Anstalten des öffentlichen 
Rechts.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im April 2021 wurden für den Bund (Haushalt und 
Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
41,8 Mrd. € an Krediten aufgenommen. Gleichzei-
tig wurden 39,1  Mrd.  € fällige Kredite getilgt. Für 
die Verzinsung der Kredite des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzie-
rung) ergab sich im April saldiert ein geringfügiger 
Einnahmeüberschuss von 0,3 Mrd. €.

Am 30. April 2021 betrug die Kreditaufnahme des 
Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) insgesamt 1.253,3  Mrd.  €. 
Damit erhöhte sie sich gegenüber dem 31.  De-
zember  2020 um 49,4  Mrd.  €. Der größte Teil der 
Erhöhung entfiel mit 47,5 Mrd. € auf den Bundes-
haushalt, dessen Kreditaufnahme auf 1.210,8 Mrd. € 
anstieg.

Der ITF hat sich per 30. April 2021 gegenüber der 
Meldung zum 31.  Dezember  2020 von einem Be-
stand von 16,0  Mrd.  € geringfügig auf einen Be-
stand von 16,1 Mrd. € geändert. Per 30. April 2021 
betrug die Kreditaufnahme des FMS für Kredite für 

Aufwendungen gemäß §  9  Abs.  1  StFG insgesamt 
22,8 Mrd. €. Die Kreditermächtigungen des WSF für 
Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß 
§ 22 StFG wurden bis Ende April 2021 über weitere 
1,8 Mrd. € in Anspruch genommen, sodass sich per 
30. April 2021 ein Bestand von 3,6 Mrd. € ergab.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung

Seit dem Jahr 2019 werden für den FMS Kredite zur 
Refinanzierung von an die FMS Wertmanagement 
(FMS-WM) durchzuleitende Darlehen gemäß §  9 
Abs. 5 StFG aufgenommen. In ähnlicher Weise er-
folgt seit dem Jahr  2020 eine Kreditaufnahme für 
den WSF zur Gewährung von Darlehen an die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Finanzie-
rung von Krisenmaßnahmen gemäß § 23 StFG.

Im April  2021 wurden für den FMS zu diesem 
Zweck Kredite im Volumen von 3,4 Mrd. € aufge-
nommen. Per 30. April 2021 betrug der Bestand so-
mit 40,5 Mrd. €. Der Bestand von Krediten zur Dar-
lehensfinanzierung für den WSF veränderte sich 
im Laufe des April 2021 nicht und betrug somit am 
30.  April  2021 wie im Vormonat 38,0  Mrd.  €. Seit 
Jahresbeginn stieg der Bestand der Kredite zur Dar-
lehensfinanzierung damit auf 78,5 Mrd. €.

Weitere Einzelheiten für den Monat April  2021 
können folgenden Tabellen entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung),

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung,

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigen-
bestände an Bundeswertpapieren.



Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Kreditaufnahme des Bundes und seiner Sondervermögen

Monatsbericht des BMF 
Mai 2021

64

Kreditaufnahme des Bundes - Bestand und laufendes Jahr
in Mio. €

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die drei erstge-
nannten Tabellen mit Daten für den April  2021, 
die nach Restlaufzeitklassen gruppierte Kreditauf-
nahme des Bundes sowie die monatliche Historie 
zur Kreditaufnahme, dem Bedarf der Kreditauf-
nahme, Tilgungen und Zinsen für die Kreditauf-
nahme enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – Be-
stand und laufendes Jahr“ zeigt die Verteilung der 
Kreditaufnahme auf die Finanzierungsinstru-
mente, sowohl für die Aufnahme im April 2021 als 
auch für den gesamten Bestand per 30. April 2021. 
Den größten Anteil der Kreditaufnahme im 
April  2021 machen mit 81,2  Mrd.  € beziehungs-
weise 47,3  Prozent die (teils unterjährig fälligen) 
Unverzinslichen Schatzanweisungen des Bundes 
aus, gefolgt von den 10-jährigen Bundesanleihen 
mit 41,6 Mrd. € beziehungsweise 24,2 Prozent. Zu 
diesem Segment werden hier auch die im Jahr 2020 

erstmals begebenen 7- und die 15-jährigen Bun-
desanleihen gezählt. Per 30. April 2021 waren über 
99 Prozent des Bestands der Kreditaufnahmen des 
Bundes in Form von Inhaberschuldverschreibun-
gen verbrieft, bei denen die konkreten Gläubiger 
dem Bund nicht bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.1 Auf der Internetseite 
der Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen-
tur  GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.2

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im April 2021 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. März 2021  April  April 30. April 2021 April April 

Insgesamt 1.325.766 45.226 -39.149 1.331.843 6.078 403

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.208.438 41.544 -39.149 1.210.833 2.395 315

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 
Abs. 1 StFG)

22.771 8 - 22.779 8 -

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

37.100 3.400 - 40.500 3.400 88

Investitions- und Tilgungsfonds 16.043 15 - 16.058 15 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für Rekapitalisierungsmaß-
nahmen gemäß § 22 StFG)

3.381 259 - 3.640 259 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

38.032 - - 38.032 - -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.243.509 44.818 -39.099 1.249.228 5.719 1.019

30-jährige Bundesanleihen 257.299 1.780 - 259.079 1.780 453

10-jährige Bundesanleihen 557.564 14.585 - 572.149 14.585 309

Bundesobligationen 189.935 4.866 -21.000 173.801 -16.134 137

Bundesschatzanweisungen 103.910 4.671 - 108.581 4.671 58

Unverzinsliche 
Schatzanweisungen des Bundes

134.800 18.916 -18.099 135.618 817 61

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

60.687 409 - 61.096 409 -587

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

9.704 27 - 9.731 27 -84

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

50.983 381 - 51.365 381 -503

Grüne Bundeswertpapiere 11.026 - - 11.026 - -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 6.390 - - 6.390 - -

Grüne Bundesobligationen 4.636 - - 4.636 - -

Schuldscheindarlehen 6.070 - -50 6.020 -50 -29

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen  
ohne Darlehensfinanzierung) im April 2021 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. März 2021 April  April 30. April 2021 April April

Insgesamt 1.250.634 41.826 -39.149 1.253.311 2.678 315

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.208.438 41.544 -39.149 1.210.833 2.395 315

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 
Abs. 1 StFG)

22.771 8 - 22.779 8 -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.043 15 - 16.058 15 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite 
für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

3.381 259 - 3.640 259 -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.168.377 41.418 -39.099 1.170.696 2.319 931

30-jährige Bundesanleihen 257.299 1.780 - 259.079 1.780 453

10-jährige Bundesanleihen 536.864 12.985 - 549.849 12.985 262

Bundesobligationen 163.035 4.066 -21.000 146.101 -16.934 110

Bundesschatzanweisungen 82.010 3.671 - 85.681 3.671 45

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

129.168 18.916 -18.099 129.986 817 61

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 60.687 409 - 61.096 409 -587

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

9.704 27 - 9.731 27 -84

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

50.983 381 - 51.365 381 -503

Grüne Bundeswertpapiere 11.026 - - 11.026 - -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 6.390 - - 6.390 - -

Grüne Bundesobligationen 4.636 - - 4.636 - -

Schuldscheindarlehen 6.070 - -50 6.020 -50 -29

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere¹

3.857 3.994 137 -

Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinanzie-
rungsgesetz (SchlussFinG)²

3.617 4.163 546 -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbeding-

ten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
2 Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 

Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestandsänderung 
(Saldo) Zinsen

31. März 2021 April  April 30. April 2021 April April 

Insgesamt 75.132 3.400 - 78.532 3.400 88

Gliederung nach Verwendung

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)¹

37.100 3.400 - 40.500 3.400 88

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)²

38.032 - - 38.032 - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. 
1 Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den Finanzmarktstabilisierungsfonds Kredite bis zu 60 Mrd. € aufzunehmen, damit 

nach § 8 Abs. 10 StFG der Finanzmarktstabilisierungsfonds an Abwicklungsanstalten Darlehen zur Refinanzierung der von diesen 
übernommenen Vermögensgegenständen gewähren kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie 
die bei Abwicklungsanstalten sonst notwendige Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundes-
wertpapieren.

2 Das BMF ist nach § 24 Abs. 1 in Verbindung mit § 23 StFG ermächtigt, für den WSF zum Zwecke der Darlehensgewährung Kredite 
in Höhe von bis zu 100 Mrd. € aufzunehmen. Nach § 23 StFG kann der WSF der KfW Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der 
Bundesregierung als Reaktion auf die sogenannte Corona-Krise zugewiesenen Sonderprogramme gewähren. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung im April 2021 
in Mio. €
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Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände an Bundeswertpapieren im April 2021 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Bestand Zunahme Abnahme Bestand
Bestandsänderung 

(Saldo)

31. März 2021 April April 30. April 2021 April 

Umlaufvolumen insgesamt 1.489.400 44.200 -39.000 1.494.600 5.200

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.413.000 43.500 -39.000 1.417.500 4.500

30-jährige Bundesanleihen 307.500 1.500 - 309.000 1.500

10-jährige Bundesanleihen 636.500 13.000 - 649.500 13.000

Bundesobligationen 223.500 4.000 -21.000 206.500 -17.000

Bundesschatzanweisungen 111.500 5.000 - 116.500 5.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes (inklusive Kassenemissionen)

134.000 20.000 -18.000 136.000 2.000

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 64.900 700 - 65.600 700

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

10.200 - - 10.200 -

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

54.700 700 - 55.400 700

Grüne Bundeswertpapiere 11.500 - - 11.500 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 6.500 - - 6.500 -

Grüne Bundesobligationen 5.000 - - 5.000 -

Eigenbestände -174.978 - - -174.073 905

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Rückblick auf die Video-
konferenzen der Eurogruppe 
und des ECOFIN-Rats am 
16. April 2021

Eurogruppe

Alleiniges Thema bei dem virtuellen Treffen der 
Eurogruppe im erweiterten Format war ein Aus-
tausch zu den laufenden Arbeiten zum Arbeitsplan 
zur Vollendung der Bankenunion.

Zu Beginn des Treffens erklärte der Vorsitzende der 
Eurogruppe Paschal Donohoe, dass eine Einigung 
auf einen Arbeitsplan zur Vollendung der Banken-
union wichtig sei, um den Auftrag des Eurogipfels 
vom Dezember  2020 zu erfüllen. Der Vorsitzende 
der High-Level Working Group  (HLWG) on EDIS 
Tuomas Saarenheimo gab einen Zwischenbericht 
über die Arbeiten der HLWG. Sie verfolge einen ho-
listischen Ansatz und adressiere alle vier Elemente 
der Bankenunion – die europäische Einlagensiche-
rung (EDIS), das Krisenmanagement, die regula-
torische Behandlung von Staatsanleihen und die 
Marktintegration. Für Juni 2021 kündigte er einen 
umfassenden Bericht an die Eurogruppe an. Die 
Europäische Kommission sprach sich für eine gra-
duelle Strategie bei allen vier Arbeitssträngen aus, 
um im Herbst vertiefte inhaltliche Diskussionen 
zu ermöglichen. Die Präsidentin der Europäischen 
Zentralbank  (EZB) Christine Lagarde bekräftigte 
die Notwendigkeit rascher Fortschritte sowie einer 
Verabredung eines klaren verbindlichen Zeitplans. 
Sie rückte die schwindende Profitabilität des euro-
päischen Bankensektors als potenzielle Störquelle 
für die Transmissionsmechanismen der Geldpolitik 
in das Zentrum ihrer Intervention. Vertrauensstif-
tend auf den Finanzmärkten wäre eine europäische 
Einlagensicherung, eine Stärkung des Rahmens für 
Krisenmanagement sowie ein verlässlicher Rah-
men für Finanzmarktintegration. Der Europäische 
Stabilitätsmechanismus (ESM) erinnerte in dem 

Kontext daran, dass die Bankenunion wesentlich 
für die internationale Rolle des Euros sei. Insbe-
sondere den Binnenmarkt gelte es zu stärken, da-
mit Banken eine stützende Rolle bei der wirtschaft-
lichen Erholung nach der COVID-19-Pandemie 
spielen können. Die Mehrheit der wortnehmen-
den Mitgliedstaaten begrüßte die Absicht, an allen 
vier Elementen der Bankenunion mit dem gleichen 
Grad an Ambition arbeiten zu wollen. Einige Mit-
gliedstaaten warben jedoch für Fortschritte bei den 
Anstrengungen zu einer europäischen Einlagen-
sicherung mit klarem Ziel der vollständigen Ver-
gemeinschaftung („fully fledged EDIS“). Der deut-
sche Sitzungsvertreter bemängelte dagegen, dass 
die Diskussion in der HLWG mit einem deutlichen 
Fokus auf Krisenmanagement und EDIS geführt 
werde, während Themen wie Marktintegration 
und die regulatorische Behandlung von Staatsan-
leihen einen geringeren Raum einnehmen würden. 
Andere Mitgliedstaaten unterstrichen, dass sub-
stanzielle Fortschritte bei der Risikoreduzierung zu 
erzielen seien, um zukünftige Krisensituationen zu 
vermeiden.

Bei dem virtuellen Treffen der Eurogruppe stan-
den neben einem Rückblick auf die jüngsten Tref-
fen der G7-Finanzministerinnen und -Finanz-
minister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-Notenbankgouverneure am 6.  April  2021 sowie 
der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminis-
ter und -Notenbankgouverneurinnen und -Noten-
bankgouverneure am 7. April 2021 eine Diskussion 
zu Insolvenzrahmenwerken, eine Bestandsauf-
nahme zum Euro als digitaler Währung sowie eine 
Überprüfung der Transparenzinitiative für die Eu-
rogruppe auf der Tagesordnung.

Die Eurogruppe befasste sich mit Insolvenzrah-
menwerken vor dem Hintergrund zu erwartender 
Unternehmensinsolvenzen im Zuge der Pandemie. 
Da nach wie vor deutliche Unterschiede zwischen 
den Insolvenzregimen der Mitgliedstaaten herr-
schen, warb die Europäische Kommission für eine 
Konvergenz der nationalen Insolvenzrahmen und 

Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik
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zusätzliche Harmonisierungsschritte. Auch die EZB 
warb für zeitnahe Reformanstrengungen in natio-
nalen Rechtsapparaten sowie einen Ausbau von ad-
ministrativen Kapazitäten, um erst einmal die 2019 
verabschiedete Richtlinie über Restrukturierung 
und Insolvenz in allen Mitgliedstaaten gleicherma-
ßen umzusetzen. Der Bundesminister der Finanzen 
Olaf Scholz verwies in dem Zusammenhang auf die 
Rolle der Aufbau- und Resilienzfazilität  (Recovery 
and Resilience Facility, RRF) bei der europäischen 
Aufbaustrategie, welche Strukturreformen gerade 
auch im Gerichtswesen unterstützen soll. Ein leis-
tungsfähiges Rechts- und Insolvenzsystem sei ein 
wesentlicher Standortfaktor für Investoren. Eine 
Reihe von Mitgliedstaaten bekräftigten analog die 
zentrale Bedeutung effizienter Insolvenzverfahren 
für die wirtschaftliche Erholung Europas.

Die Eurogruppe widmete sich außerdem dem 
Stand der Arbeiten der EZB zum Euro als digitales 
Zahlungsmittel. Die Präsidentin der EZB Christine 
Lagarde unterrichtete über die Ergebnisse einer öf-
fentlichen Konsultation zum digitalen Euro, wel-
che auch Grundlage für die Mitte  2021 avisierte 
Entscheidung des EZB-Rats bilden soll, ob ein Pi-
lotprojekt hinsichtlich eines digitalen Euros in An-
griff genommen werden solle. Demnach gehören 
Datenschutz, Sicherheit und die pan-europäische 
Verwendbarkeit zu den wichtigsten Eigenschaften, 
welche die Teilnehmenden der Konsultation vor-
getragen haben. Die Entscheidung für ein Pilotpro-
jekt zu einem digitalen Euro sei noch nicht getrof-
fen worden und solle im engen Austausch mit den 
Mitgliedstaaten, inklusive der Eurogruppe, erzielt 
werden. Die Europäische Kommission unterstrich, 
dass ein digitaler Euro ein wichtiger Baustein für 
die Digitalisierung der europäischen Wirtschaft 
und der strategischen Autonomie der Währungs-
union sei. Insgesamt seien eine Reihe grundlegen-
der politischer und auch technischer Fragen durch 
dieses Projekt berührt, was einen Dialog auf fachli-
cher Ebene zwischen der EZB und den Mitgesetz-
gebern notwendig mache. Der Bundesminister der 
Finanzen forderte, dass Europa das Thema digi-
tales Zentralbankgeld aktiv voranbringen müsse, 
um die staatliche Souveränität bei der Heraus-
gabe von Währungen zu wahren. Unterstützt von 

einer Reihe anderer Mitgliedstaaten erklärte er, 
dass die Finanzministerinnen und -minister hier-
bei eine mitgestaltende Rolle spielen müssten. Die 
EZB signalisierte, politischen Input für die Meilen-
steine eines digitalen Euros in ihre Überlegungen 
zu integrieren.

Zuletzt sprach die Eurogruppe über eine Überprü-
fung der Transparenzinitiative für die Eurogruppe. 
In den vergangenen Jahren war die Transparenz 
der Eurogruppe schrittweise verbessert worden. 
Aus ihrer Sicht seien die ergriffenen Maßnahmen 
ausreichend.

ECOFIN-Rat

Bei dem virtuellen Treffen der ECOFIN-Ministerin-
nen und -Minister standen der Stand der Arbeiten 
zur Kapitalmarktunion in Bezug auf den sogenann-
ten „Single Access Point“ sowie die wirtschaftli-
che Erholung in der Europäischen Union (EU) mit 
den Unterpunkten wirtschaftliche Situation in 
der  EU und Ausblick auf die weitere wirtschaftli-
che Entwicklung, Stand der Implementierung der 
RRF und die Finanzierung des Wiederaufbaufonds 
„Next Generation EU“ (NGEU) auf der Tagesord-
nung. Weitere Themen des Treffens waren die Eu-
ropäische Finanzarchitektur zur Förderung der 
Entwicklung sowie ein Rückblick auf das Treffen 
der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminis-
ter und -Notenbankgouverneurinnen und -Noten-
bankgouverneure vom 7. April 2021.

Zu Beginn des virtuellen Treffens unterrichtete die 
Europäische Kommission zu dem Stand der Arbei-
ten zur Vertiefung der Kapitalmarktunion in Bezug 
auf die Errichtung eines „Single Access Point“, ei-
nem einheitlichen europäischen Zugangspunkt zu 
finanz- und nachhaltigkeitsbezogenen Unterneh-
mensinformationen (ESAP). Zu ESAP habe die Eu-
ropäische Kommission mehr als 150 Rückmeldun-
gen zur öffentlichen Konsultation erhalten. Hierbei 
seien die Fragen zum Anwendungsbereich und zur 
Digitalisierung aufgeworfen worden, sodass man 
phasenweise vorgehen wolle: Zunächst sollten ge-
listete und regulierte Unternehmen erfasst werden, 
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sodann Banken und Versicherungen und im letz-
ten Schritt auf freiwilliger Basis nicht gelistete so-
wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Na-
tionale Systeme sollten durch ESAP nicht ersetzt 
werden. Auch wenn es in der Zielsetzung des ESAP 
breiten politischen Konsens gebe, seien noch ei-
nige Fragen zu diskutieren, beispielsweise wenn 
es um das Zusammenspiel von nationalem Recht 
geht. Deshalb sei ESAP wohl erst im Jahr 2024 ope-
rabel. Die EZB begrüßte das Vorhaben, mahnte je-
doch, dass die dort vorgehaltenen Informationen 
kompatibel mit denen aus anderen Quellen sein 
müssten.

Im Anschluss sprachen die ECOFIN-Ministerinnen 
und -Minister über die wirtschaftliche Erholung in 
der EU. Einleitend wies die Europäische Kommis-
sion darauf hin, dass eine detaillierte Diskussion der 
wirtschaftlichen Lage anstehe, wenn im Mai  2021 
die Frühjahrsprognose vorliege. Europa befinde 
sich weiter im Griff der Pandemie, allerdings sei 
Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Die aktuel-
len Indikatoren ließen einen Aufwärtstrend erken-
nen, vor allem in der Industrie. Die wirtschaftliche 
Entwicklung im 2.  Halbjahr  2021 werde deutlich 
besser sein, vor allem durch fortschreitende Impf-
erfolge. Die globalen Aussichten hätten sich eben-
falls verbessert, auch wegen des US-Konjunktur-
programms. Zudem präsentierte die Europäische 
Kommission eine Übersicht zum befristeten Rah-
men für Staatsbeihilfen, der im März 2020 aufgelegt 
und seitdem fünfmal angepasst wurde. Nationale 
Maßnahmen hätten die europäischen Unterneh-
men effektiv unterstützt. Sie ermunterte die Mit-
gliedstaaten, verstärkt mit Garantien für private 
Investitionsfonds zu arbeiten. Starke Märkte seien 
für die Erholung der Wirtschaft und die Vermei-
dung von Ungleichheiten wichtig. Die Europäische 
Kommission arbeite zudem an einer Strategie für 
den Ausstieg. Zur RRF merkte sie an, darauf zu ach-
ten, dass die Finanzmittel richtig verwendet wür-
den und einen echten Mehrwert brächten. Die EZB 
ergänzte, dass für das Jahr  2021 insgesamt wieder 
mit einem Wirtschaftswachstum zu rechnen sei. 
Die Inflation werde bis Ende 2021 auf bis zu 2 Pro-
zent ansteigen, im Jahr  2022 dann wieder niedri-
ger ausfallen. Die möglichen makroökonomischen 

Effekte und Wachstumsimpulse der RRF würden 
die Inflationsentwicklung allerdings schwer pro-
gnostizierbar machen. Die überwiegende Mehr-
heit der wortnehmenden Mitgliedstaaten dankte 
der Europäischen Kommission für die gute Zu-
sammenarbeit bei der Umsetzung des befriste-
ten Beihilferahmens. Bei der Anwendung der Bei-
hilferegeln ab dem Jahr 2022 wiesen eine Reihe an 
Mitgliedstaaten auf die andauernde Unsicherheit 
hin und erwarteten eine ungleiche Erholung der 
Wirtschaft, was bei einer Ausstiegsstrategie zu be-
achten sei. Andere Mitgliedstaaten sprachen sich 
für eine Verständigung über die künftige Entwick-
lung und Maßnahmen im Sinne einer gemeinsa-
men Ausstiegsstrategie aus.

Zudem tauschten sich die ECOFIN-Ministerinnen 
und -Minister über den aktuellen Stand der Auf-
bau- und Resilienzpläne (ARP) aus. Aus Sicht der 
Europäischen Kommission sei der Stand der Pläne 
sehr unterschiedlich, da einige Mitgliedstaaten fast 
fertig seien und die Frist Ende April  2021 einhal-
ten könnten, andere jedoch noch zusätzliche Arbeit 
investieren müssten, die noch mehrere Wochen 
in Anspruch nehmen könnte. Nachbesserungen 
müssten vor allem in fünf Bereichen erfolgen:

1. Balance zwischen Investitionen und Reformen, 
wo es in einigen Fällen insbesondere noch an 
Strukturreformen fehle,

2. Definition der Meilensteine und Ziele, was 
insbesondere für eine zügige Prüfung der Pläne 
wichtig sei,

3. plausible und nachvollziehbare Kostenschät-
zungen,

4. ausreichende Details über die Kontrollsysteme,

5. Anwendung des „Do no significant harm“-Prin-
zips.

Zudem erklärte die Europäische Kommission, dass 
mit der formellen Einreichung der Pläne Ende 
April  2021 eine neue Phase anstehe, in der eine 
gemeinsame Kommunikation von Europäischer 
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Kommission und den Mitgliedstaaten wichtig sei, 
um die Auswirkungen von NGEU aufzuzeigen. Die 
portugiesische Ratspräsidentschaft schlussfolgerte, 
dass Bürgerinnen und Bürger sowie Märkte erwar-
teten, dass die Annahme der Pläne so schnell wie 
möglich erfolge. Anschließend stellten Dänemark, 
Irland, Italien und Slowenien Grundelemente ihrer 
nationalen ARP vor.

Es folgte ein Bericht der Europäischen Kommission 
zur Finanzierung des Wiederaufbaufonds NGEU. 
NGEU werde ein neuer Impulsgeber für die Kapi-
talmärkte der EU sein, da bis zu 806 Mrd. € aufge-
nommen werden würden. Die Rückzahlung der 
aufgenommenen Schulden werde gleichmäßig 
und linear erfolgen; das Rückzahlungsprofil sei da-
bei stabil. Die vorgelegte diversifizierte Finanzie-
rungsstrategie trage zunächst dazu bei, dass die 
hohen Finanzbedarfe adressiert werden könnten. 
Wenn möglich, sollten die Mitgliedstaaten mög-
liche Daten über zu beantragende Darlehen be-
reits in ihren Aufbauplänen integrieren. Ein ganz 
entscheidender Aspekt der Finanzierungsstrate-
gie von NGEU sei die Emission grüner Anleihen. 
Man werde 30 Prozent des NGEU-Programms hie-
rüber finanzieren und damit ein klares Bekennt-
nis der  EU für nachhaltiges Wachstum abgeben. 
Der Vorsitzende des vorbereitenden Gremiums 
Tuomas Saarenheimo berichtete kurz von der Dis-
kussion über die beabsichtigte Darlehenspolitik der 
Europäischen Kommission im Rahmen der RRF. 
Dort sei insbesondere von einigen Mitgliedstaaten 
die „grace period“ von zehn Jahren als zu lang be-
zeichnet worden. Insgesamt sei eine große Mehr-
heit der Mitgliedstaaten mit den Plänen der Eu-
ropäischen Kommission zufrieden gewesen. Der 
deutsche Sitzungsvertreter betonte  – unterstützt 
von anderen Mitgliedstaaten  – die Bedeutung ei-
ner gut planbaren und gleichmäßigen Rückzah-
lung sowie eines Tilgungsplans. Zur Ratifizierung 
des Eigenmittelbeschlusses führte Deutschland 
aus, dass Bundestag und Bundesrat dem nationa-
len Ratifizierungsgesetz vor drei Wochen zuge-
stimmt hätten. Gegen das nationale Ratifizierungs-
gesetz sei jedoch Verfassungsbeschwerde erhoben 
worden. Die Bundesregierung sei davon überzeugt, 
dass NGEU und seine Finanzierung in Einklang mit 

Primär- und Verfassungsrecht stehe. In einer kur-
zen Replik verwies die Europäische Kommission 
darauf, dass die vorgeschlagene „grace period“ dem 
entspreche, was im Rahmen des ESM bereits zur 
Anwendung komme. Im Übrigen versicherte die 
Europäische Kommission, dass NGEU ein einmali-
ges Instrument sei. Im Juni werde die Europäische 
Kommission in Einklang mit der Einigung zum 
mittelfristigen Finanzrahmen Vorschläge für neue 
Eigenmittel unterbreiten.

Des Weiteren befassten sich die ECOFIN-Minis-
terinnen und -Minister mit der Europäischen Fi-
nanzarchitektur zur Förderung der Entwicklung. 
Die Europäische Kommission betonte ihre Absicht, 
nun konkrete Schritte zur Stärkung der EU-Ent-
wicklungsfinanzierung festzulegen. Sie sprach sich 
für das Szenario zum Status Quo Plus aus. Rats-
schlussfolgerungen sollten das Ziel herausstel-
len, dass das künftige System die jeweiligen Stär-
ken von Europäischer Entwicklungsbank (EIB) und 
der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung (EBWE) und den weiteren nationalen Ak-
teuren im Einklang mit Team-Europe-Ansatz und 
einer offenen Architektur nutzen sollte. Die Eu-
ropäische Kommission beabsichtige, ein Paket an 
Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Effektivi-
tät, besseren Koordinierung und größerer Sicht-
barkeit des Systems vorzuschlagen. Der Vorsitz des 
vorbereitenden Gremiums Tuomas Saarenheimo 
berichtete, dass sich ein hohes Maß an Überein-
kunft und breite Unterstützung für den Status-
Quo-Plus-Ansatz gezeigt habe. Die Mitgliedstaaten 
sähen großen Spielraum für eine bessere Koordi-
nierung mit einer stärkeren Lenkungsfunktion für 
Rat und Europäische Kommission. Auch die wort-
nehmenden ECOFIN-Ministerinnen und -Mi-
nister würdigten die vielfältige europäische Ent-
wicklungsbankenlandschaft und verwiesen in 
der anschließenden Debatte auf eine notwendige 
klare Aufgabenteilung zwischen EIB und EBWE 
sowie die bedeutende Rolle anderer europäischer 
Entwicklungsfinanzinstitute, wie auch die Wich-
tigkeit einer besseren Sichtbarkeit der EU-Ent-
wicklungsfinanzierung. Eine Vielzahl von Mitglied-
staaten betonten zudem den Policy-First-Ansatz 
sowie eine starke Steuerungsrolle für den Rat und 
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der Europäischen Kommission. Der EIB-Präsi-
dent Werner Hoyer regte eine Reform der EIB und 
ein „ringfencing“ der Bankaktivitäten außerhalb 
der  EU an. In einem möglichen weiteren Schritt 
könnte ein Joint Venture mit der Europäischen 
Kommission und Entwicklungsbanken entstehen. 
Die portugiesische Ratspräsidentschaft schluss-
folgerte breite Zustimmung zum Status-Quo-Plus. 
Alle Akteure sollten den Rat regelmäßig über ihre 
weiteren Maßnahmen informieren.

Zum Abschluss gaben die portugiesische Präsident-
schaft und die Europäische Kommission einen Rück-
blick auf das Treffen der G20-Finanz ministerinnen 

und -minister und -Noten bankgouverneurinnen 
und -gouverneure am 7. April 2021. Wichtige The-
men seien die globale Wirtschaftslage, die welt-
weite Impfkampagne, die Errichtung einer Ar-
beitsgruppe zum Thema nachhaltige Finanzierung, 
die Einigung zu IWF-Sonderziehungsrechten, die 
letztmalige Verlängerung der „Debt Service Sus-
pension Initiative“ und Umsetzung des G20 Com-
mon Fram eworks, die Schuldentransparenz so-
wie die internationale Besteuerung gewesen. Bei 
Letzterem habe man sich zum Ziel bekannt, bis 
Mitte 2021 zu einer Einigung zu kommen. Die USA 
habe dazu einen Vorschlag für eine globale Besteu-
erung ohne spezifischen Sektorenfokus vorgelegt.
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76

Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Datum Veranstaltung

21./22. Mai 2021 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Lissabon, Portugal

17./18. Juni 2021 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg

9./10. Juli 2021 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen 
und -Notenbankgouverneure in Venedig, Italien

12./13. Juli2021 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

10. /11. September 2021 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Ljubljana, Slowenien

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen Termin und Format der Treffen erst kurz vorher fest.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2022 
und des Finanzplans bis 2025

Datum Verfahrensschritte

24. März 2021 Eckwertebeschluss des Kabinetts zum Bundeshaushalt 2022 und Finanzplan bis 2025

10. bis 12. Mai 2021 Steuerschätzung

Juni 2021 Kabinettbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2022 und Finanzplans bis 2025

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

Juni 2021 Mai 2021 22. Juni 2021

Juli 2021 Juni 2021 22. Juli 2021

August 2021 Juli 2021 20. August 2021

September 2021 August 2021 21. September 2021

Oktober 2021 September 2021 21. Oktober 2021

November 2021 Oktober 2021 19. November 2021

Dezember 2021 November 2021 21. Dezember 2021

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das BMF hat folgende Publikationen herausgegeben: 

Datensammlung zur Steuerpolitik 2020

Deutsche Sustainable Finance-Strategie

Der Zoll – Jahresstatistik 2020

BMF-Ressortbericht Nachhaltigkeit 2021

Sektorspezifische Risikoanalyse 2020 (de/en)

Deutscher Aufbau- und Resilienzplan (DARP)

Green bond allocation report 2020

Beteiligungsbericht des Bundes 2020

Deutsches Stabilitätsprogramm 2021 (de/en)

Bund-Länder Finanzbeziehungen auf der Grundlage der Finanzverfassung 2020 (de/en)

Wer wir sind und was wir tun – Die BMF-Imagebroschüre/-Flyer (de/en)

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung 

Kreditaufnahme des Bundes

Nach dem Haus halts ge setz über nom me ne Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2015 bis 2020

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2020

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/20/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-03-entwicklung-refinanzierung-der-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2020 bis 2021

Entwicklung der Länderhaushalte

Ver gleich der Fi nan zie rungs sal den je Ein woh ner 2020/2021

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der 
Länder

Die Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
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Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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